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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 221 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
26 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers

Jnſerate für den Courter werden au2 genommen: Jn Leipzig in derC r 0 n v 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
O Unuiverſitätsſtraße, Gewandhaus Nr 4.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung,

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Breite

Redakteur Dr. Schadeberg.

V 12. Halle, Dienstag den 16. Januar
Hierzu eine Beilage.

e e e
Deutſcehland.

Von der Saale, d. 11. Januar. Die Lehre der De-
mokraten von der Volksſouveränität, beilaäufig bemerkt, von der
die demokratiſchen Phantaſten die verwirrteſten Begriffe haben,
hat vor Kurzem einen empfindlichen Stoß bekommen, und zwar
durch die von den Demokraten angebeteten und nachgeahmten
Franzoſen. Bei Gelegenheit eines parlamentariſchen Kampfes
aäußerte der Miniſterpräſident Odilon Barrot in der National-
verſammlung: „es iſt ſtets eine ſehr wichtige Sache, wenn ein
Streit zwiſchen zwei ſouverainen Gewalten entſteht.“
Er meinte damit die Regierung als die eine und die National-
verſammlung als die andere ſouveraäne Gewalt. Daruüber erho-
ben die Demokraten, Wühler, Anarchiſten und Jakobiner einen
furchbaren Skandal, indem ſie behaupteten, es gebe nur Eine
ſouveraäne Gewalt, das Volk. Alles Lärmen half aber nichts,
die Kammer ſtimmte ab und gab dem Miniſter Recht. Fortan
ſteht alſo in der Republik Frankreich der Lehrſatz feſt, daß die
Souveraänität zwiſchen Volk und Regierung getheilt und daß
die Anſicht der Jakobiner, die republikaniſche Regierung ſei nichts
als der Vollſtrecker des Willens des Volkes und der Launen der
Nationalverſammlung, als falſch und verderblich verurtheilt iſt.
Das wird den deutſchen Demokraten ſehr mißfallen. Die
Demokraten haben eine andere noch viel ſchlimmere Niederlage
erlitten. Bekanntlich buhlen ſie vorzuglich um die Gunſt der
Arbeiter, und um dieſe zu gewinnen, ſchmaähen ſie auf die
Wohlhabenden und geben nicht undeutlich zu verſtehen, daß den
Beſitzenden ein Theil ihres Beſitzes genommen und den Armen
unentgeltlich gegeben werde. Dieſes Raubſyſtem iſt unter dem
Namen Kommunismus bekannt. Ein Prediger dieſer Räu-
berei iſt Cabet in Paris. Derſelbe hat ſich nun uberzeugt,
daß für jetzt in Europa für die Anwendung ſeiner Spitzbuben-
theorie kein Platz iſt. Um aber dennoch zu zeigen, was ſeine
Lehre den Armen und dem Handwerkerſtande für große Vor-
theile biete, zeigte er an, er wolle eine große Fläche Land in
Texas ankaufen und dort eine Kommuniſtenkolonie gründen.
Alle, die ihm beiſtimmten und ſo eine gemeinſame Maſtanſtalt
zu gründen geneigt wären, lud er ein, ihm ihr Vermögen zu
überweiſen, er ſelbſt wolle mit Hülfe ſeiner Agenten für den
Ankauf der Ländereien, fur Ueberfahrt und Bekoöſtigung der

Theilnehmer und fur Einrichtung der Kolonie Sorge tragen.
Bald fand ſich eine Geſellſchaft zuſammen Jeder machte alle
ſeine Habſeligkeiten zu Gelde und uüberlieferte ſein Vermoögen
dem Herrn Cabet. Und alle ſind betrogen. Ein Theil
ging unterwegs zu Grunde, ein anderer Theil wurde durch
Hunger in Amerika hingemordet, eine kleine Zahl gelangte an
den Ort der Beſtimmung, um ſich zu uüberzeugen, daß ſie dort
dem elendeſten Tode als ſichere Beute beſtimmt waren. Die
Agenten hatten ſich mittlerweile mit dem Vermogen der Ge-
ſellſchaft aus dem Staube gemacht. Nur Wenige vermochten
ſich nach Frankreich durchzubetteln. Und jetzt iſt gegen Cabet
die Kriminalunterſuchung eingeleitet. Den Pariſern iſt nun mit
Einem Male klar geworden, daß die ſüßen Reden der ſoge-
nannten Freiheitsmanner von den Rechten des Volkes und von
der Bruderlichkeit auf nichts anderes als auf Ausfuhrung der
ſchnoödeſten Raublehre gerichtet die Kommuniſten ſind Raub-
thiere, von denen die Armen zuerſt verſchlungen werden. Jhr
Arbeiter und ihr Handwerker in Stadt und Land, werdet Kom-
muniſten, und ihr koöönnt ſicher ſein, daß ihr nicht bloß nichts
bekommt, ſondern daß ihr auch das los werdet, was ihr noch
beſitzt. Die kommuniſtiſche Spitzbubenlehre hat mit Nieman
dem Erbarmen.

Verlin, d. 15. Januar. Se. Hoheit der Herzog von
Mecklenburg-Strelitz iſt von Neu-Strelitz, Se. Excellenz
der Wirkliche Geheime Rath, außerordentliche Geſandte und
vevollmächtigte Miniſter am Koöniglich großbritanniſchen Hofe,
Dr. Bunſen, von London, und der Koöniglich belgiſche außer
ordentliche Geſandte und bevollmachtigte Miniſter am hieſigen
Hofe, Nothomb, von Bruſſel hier angekommen.

Das Gerucht, als werde General v. Wrangel das Ober-
Kommando eines am Rhein aufzuſtellenden Obſervationskorps
uübernehmen, wird durch die demokr. Korreſpondenz von Neuem
angeregt. Es wird darin ſogar behauptet, daß der hieſigen
Garniſon auf dem Wege des Parolebefehls dienſtliche Mitthei-
lung davon gemacht worden ſei. Letzteres iſt völlig unbegrün
det und mindeſtens voreilig ſcheint auch jenes Gerucht zu ſein,
da man in hoöhern Kreiſen jede Kenntniß von einer Veränderung
in der Perſon des Oberbefehlshabers desavouirt. Allerdings liegt es
nahe, wenn die Muthmaßungen des Publikums in Bezug auf
die Beſetzung des Ober Kommandos am Rhein auf den be



währten Feldherrn fallen und dieſe Muthmaßung wird es ſein,
welcher man die Entſtehung des Gerüchts zuzuſchreiben hat.

Der Geſandte der franzöſiſchen Republik, Herr Arago,
wird in 9 bis 10 Tagen Preußen verlaſſen. Man erwartete
den Herzog von Dalmatien als ſeinen Nachfolger doch iſt die
ſes Letztere nicht mit derſelben Beſtimmtheit anzunehmen als
daß uns Herr Arago verlaſſen wird. (P. C.)

Berlin, d. 13. Januar. Die Urwaähler der Dorfgemein-
de Neſſin bei Kolberg hatten ſich mit einer Vorſtellung an Se.
Majeſtät den König gewandt, um eine Loöſung der Zweifel zu
erhalten, in welche ſie durch heimlich und angeblich in Allerhoöchſtem
Auftrage verbreitete Flugſchriften verſetzt worden waren. Sie fragten
in dieſer Vorſtellung namentlich an, ob, wie ihnen in ſolchen Flug-
ſchriften mitgetheilt worden, Se. Majeſtät der König wirklich
durch Seine Rathgeber gezwungen worden ſei, die zur Verein-
barung der Verfaſſung berufene Verſammlung aufzulöſen und
die Verfaſſung vom 5. December zu verleihen ob es ferner der
Allerhöchſte Wille ſei, das Grund- Eigenthum zu theilen und
den Beſitzloſen zuzuwenden, und ob nur die Gutsbeſitzer und
Beamten der Ausführung dieſer Abſicht hindernd entgegenträ-
ten, ob ſie endlich nach dem Willen Sr. Majeſtät bei den be-
vorſtehenden Wahlen mit Ausſchluß der größeren Grundbeſitzer
nur Leuten aus ihrer Mitte ihre Stimme geben ſollten? Die
Bittſteller erbaten ſich die unmittelbare Belehrung Sr. Maje-
ſtaät über dieſe Punkte, ſo wie eine beſtimmte Anweiſung über
die Perſon des zu Wahlenden, indem ſie nur zu Allerhöchſtden-
ſelben in dieſer Beziehung volles Vertrauen hatten und das,
was ihnen von Sr. Majeſtat angerathen werde, unbedingt aus
führen würden. Se. Majeſtät der König haben hierauf folgen
des Allerhöchſte Schreiben an die Bittſteller erlaſſen

„Auf die Vorſtellung vom 5ten d. M., deren treue und vertrauens
volle Worte Meinem Herzen wohlgethan haben, eröffne Jch Euch Folgen-
S auf den Rath Meiner Miniſter, aber in eigener, freier Entſchließung

aufgelöſt. Niemand anders hat Mich dazu gezwungen, als jene Verſamm-
lung ſelbſt, indem die Mehrzahl ihrer Mitglieder Meinem Rufe, in Bran-
denburg ihre Berathungen fortzuſetzen, nicht folgte, und durch geſetzwidrige
Beſchlüſſe den Staat und Mein Königliches Haus in die äußerſten Gefah
ren brachte. Jch durfte es nicht dulden, daß durch die Verirrungen jener
Abgeordneten die von Mir verheißenen Freiheiten länger dem Lande
vorenthalten und Ruhe und Ordnung länger geſtört und dadurch das Ge
deihen der Gewerbe und die Wohlfahrt des Landmanns beeinträchtigt wur
den.
freier, eigener Bewegung Meinem Volke ausgedehnte Rechte und Freiheiten
in einer Verfaſſungs Urkunde feierlich verbrieft. Die nochmalige genaue
Prüfung und jede mögliche Verbeſſerung der Verfaſſung ſind vorbehalten
und werden unter Mitwirkung der jetzt zu wählenden Abgeordneten ausge-
führt werden. Nachdem ſolchergeſtalt ein geordneter Zuſtand gegründet, und
nachdem auch das mehrfach erſchütterte Anſehen des Geſetzes wieder hergeſtellt
worden wird ſo hoffe Jch zu Gott, das preußiſche Volk neuem Ruhme
und erhöhtem Glücke entgegengehen, und die Segnungen einer wohlgeord-
neten ſorgſamen und kräftigen Regierung werden allen Einwohnern des
Staates vornehmlich auch den Armen und Beſitzloſen, deren Lage zu ver-
beſſern Jch eifrigſt bemüht bin zu Sratten kommen.
Euch aber und verdienen Euer Vertrauen nicht, welche Euch ſagen, es ſei
Meine Abſicht, die Beſitzenden ihres Eigenthums zu berauben und es an die
Beſitzloſen zu vertheilen. Damit würde Niemanden geholfen, wohl aber
Recht und Gerechtigkeit, welche aufrecht zu erhalten Mein von Gott Mir
ertheilter heiliger Beruf iſt, in ſchmählicher Weiſe verletzt werden. Fragt
Jhr endlich, wen Jhr wählen und als Abgeordneten nach Berlin ſenden
ſollt, ſo habe Jch zwar darüber beſtimmte Vorſchriften nicht zu ertheilen
und hoffe, daß Mein biederes und treues Volk ſeiner würdige Vertreter aus
erſehen wird Meinen Rath aber will Jch Euch nicht verſagen lenkt Eure
Wahl auf Männer, die eine wahrhafte Liebe zum Vaterlande beſeelt, vor
denen Jhr aufrichtige Achtung wegen ihres ehrbaren und tadelloſen Wan-
dels hegt, die ein warmes Herz für die Noth der Armen durch Thaten be
währt und genügende Einſicht und Willenskraft haben, um bei der Geſetz
gebung des Staats zum Glück und Heil ſeiner Einwohner gedeihlich mitzu-
wirken. Solche Männer wählt, wo Jhr ſie findet, unter Gutsbeſitzern oder
Bauern, unter Niederen oder Hohen hütet Euch aber vor denen welche
Euch mit unerfüllbaren Hoffnungen ſchmeicheln, welche Haß und Unfrieden
ſäen und Euch die verdächtigen, welche Jhr zeit Eures Lebens als zuver

läſſig und redlich kennen gelernt habt.

Diejenigen täuſchen

beſtimmten Civil- Beamten abhängig.

Eure Bitte in Gnaden gern ge
während, habe Jch dieſen Beſcheid, deſſen Veröffentlichung Jch Euch ge
ſtatte, eigenhändig vollzogen und laſſe ihn Euch unmittelbar zufertigen.

Berlin den 12. Januar 1849.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gegengez.) von Manteuffel.
An den Schulzen Krengel, den Tagelöhner

Gräber und die übrigen Urwähler in
Neſſin bei Kolberg.“

Aus dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts und Me-
dizinal Angelegenheiten geht uns folgende Mittheilung zu:

Nach dem Patent betreffend die Zuſammenberufung der Volksvertre-
ter, vom 5. December v. J. (Geſetz- Sammlung S. 392ff.), ſoll unter
Anderem den am 26. k. M. zuſammentretenden Kammern der Entwurf
einer Verordnung über die Aufhebung einiger Ehehinderniſſe zur Berathung
vorgelegt werden. Damit iſt unzweifelhaft, nächſt der Beſeitigung des
Eheverbots wegen Ungleichheit des Standes, auch die Aufhebung der Vor-
ſchriſt des Allgemeinen Landrechts (Th. II. Tit. 1 36) beabſichtigt, wo
nach ein Chriſt mit ſolchen Perſonen keine Ehe ſchließen kann, welche nach
den Grundſätzen ihrer Religion ſich den chriſtlichen Ehegeſetzen zu unter
werfen gehindert werden. Dieſe Angelegenheit iſt vor kurzem im Staats
Miniſterium berathen worden. Dabei hat die Anſicht Beifall gefunden,
daß ſchon jetzt die bürgerliche Gültigkeit der Ehe von dem religiöſen Be
kenntniß der Eheleute nicht mehr abhangig ſei und es ſonach einer aus
drücklichen Aufhebung des in dem angeführten H. 36. vorgeſchriebenen Er
forderniſſes einer gultigen Ehe nicht bedürfe. Hiergegen möchte ſich auch
kaum ein begründeter Einwand erheben laſſen, wenn man erwägt, daß
nach Artikel 11 der Verfaſſungsurkunde für den preußiſchen Staat vom 5.
December d. J. der Genuß der bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte
unabhängig iſt von dem religiöſen Bekenntniß, daß zu dieſem Rechte un
ſtreitig auch das Recht gehört, eine gültige Ehe zu ſchließen, daß folglich
die angeführte Vorſchrift des Allgemeinen Landrechts der gedachten Be
ſtimmung des Artikels 11 der Verfaſſungs- Urkunde widerſpricht, mithin
durch dieſelbe aufgehoben iſt, da nach Artikel 108 nur diejenigen Geſetze,
welche der Verfaſſung nicht zuwiderlaufen bis zu einer Abänderung
durch ein Geſetz in Kraft bleiben. So lange aber die Formen für die
Abſchließung der bürgerlichen Ehe noch nicht durch ein Geſetz allgemein ge
regelt und das Inſtitut der Civilſtands- Beamten noch nicht eingeführt iſt,
können der Schließung der Ehe zwiſchen Chriſten und Nichtchriſten aller

Die zur Vereinbarung der Verfaſſung berufene Verſammlung habe dings nicht zu beſeitigende formelle Schwierigkeiten entgegentreten, „„da die
prieſterliche Einſegnung ſolcher Ehen, welche nach dem beſtehenden Rechte
zur Schließung derſelben gehört, nicht erzwungen werden kann“ und es,
was z. B. die Ehen zwiſchen Chriſten und Juden anbetrifft, mindeſtens
zweifelhaft iſt, ob ſolche nur nach jüdiſchem Ritus geſchloſſene Ehen die
bürgerliche Gultigkeit würden anſprechen können. Die vollſtändige Wirk-
ſamkeit des Artikels 11 der Verfaſſungs- Urkunde in Beziehung auf die
Ehen der preußiſchen Staatsbürger iſt demnach von der geſetzlichen Reguli-
rung der bürgerlichen Ehe, von der Einführung der zu deren Abſchließung

Mit Ruckſicht hierauf erſcheint es
Jch habe demnach bei Auflöſung jener Verſammlung ebenfalls aus mindeſtens rathſam, die ausdrückliche Aufhebung des angeführten H. 36

des Allgemeinen Landrechts, falls ſolche überhaupt noch für erforderlich
gehalten werden ſollte, gleichzeitig mit dem Geſetz über die Civilehe und
die Civilſtands-Veamten auszuſprechen. (St. A.)

Cönnern, d. 12. Januar. Die konſtitutionellen Ver-
eine für Halle und den Saalkreis haben ſich vereinigt und ein
gemeinſames Wahl Programm entworfen. Eine Vereinigung
in Betreff der zu wahlenden Deputirten hat zwar noch nicht
ſtattgefunden, jedoch hort man überall den Miniſter von Laden-
berg in Berlin, Herrn Landrath von Baſſewitz in Hälle, Herrn
Referendarius Neubaur in Kroſigk als für die erſte Kammer,
Herrn Prediger Fubel in Domnitz, Herrn Kaufmann Jacob,
Pr. Eckſtein und Profeſſor Niemeyer in Halle und Herrn Fa
brikant Keferſtein in Eröllwitz als fur die zweite Kammer wahl-
bar bezeichnen. Ueberhaupt wäre es wuünſchenswerth, daß all
gemein ſchon jetzt in allen Kreiſen auf zu wahlende Abgeord
nete aufmerkſam gemacht wurde.

Gotha d. 9. Jan. Die öfter erwähnte Conferenz,
bei der acht Staatsregierungen durch 11 Bevollmachtigte ver
treten waren, fand nun am 3., 4. und 5. Januar hier ſtatt.
Der Staatsrath Bröhmer aus Koburg war bei der erſten
Zuſammenkunft (am 15. und 16. Dec.) beauftragt worden,
eine Vertragsurkunde uüber die Bildung eines thüringiſchen
Geſammtſtaats zu entwerfen. Dieſer Entwurf, ſowie die
Jdee eines Geſammtſtaats uberhaupt, fand jedoch, ungeach

e. o. „äç„4
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tet der Befuürwortung des Reichscommiſſars v. Muühlenfels,
wenig Anklang, weil ſie die ſtaatliche Jndividualität der
einzelnen Länder gefährde. Dagegen berieth und vereinigte man
ſich uber folgende gemeinſchaftlich zu treffenden Maßregeln
1) Vertretung im Staatenhauſe, und zwar ſo, daß von
ſammtlichen thuüringiſchen Staaten 3 Regierungsbevollmach-
tigte durch Majoritaätsbeſchluß der betreffenden Staatsregie-
rungen, und 3 Volksvertreter durch Ausſchußcommiſſionen
der einzelnen Volkskammern gewählt werden ſollen, indem
die weimariſche Abgeordnetenverſammlung zu dieſer Commiſs-
ſion 3 Mitglieder, die gothaiſche 2, die meiningſche 2, die
altenburgiſche 2, die rudolſtädter, die ſondershäuſer, die
reußiſche jungere und die ältere Linie, jede ein Mitglied, ſtellt
2) Vollziehung der Grundrechte: 3) Civil- und Eriminal-
rechtspflege; 4) Heil-, Straf- und Beſſerungsanſtalten 5)
Organiſation des Juſtizweſens, ſo daß uüber dieſe gemeinſchaft-
lich zu errrichtenden Jnſtitutionen von einer baldigſt zu er-
wählenden Commiſſion die nöthigen Geſetze ausgearbeitet und
binnen 6 Monaten den einzelnen Volkskammern vorgelegt
werden ſollen; und 6) Militairweſen, deſſen Organiſation
von der Centralgewalt dem koönigl. ſaächſiſchen Generalmajor
Grafen von Holtzendorff uübertragen worden iſt. Weiter ver-
einigten ſich die Mitglieder der Conferenz in dem Gedanken,
die deutſche Einheit noch in einem gröoßern Maßſtabe durch
Begrundung eines ſachſiſchen Reichskreiſes, zu verwirklichen,
und haben alsbald bei der königl. ſaächſiſchen Regierung den
Antrag geſtellt, ſich dieſem Vorſchlag anzuſchließen, und zwar
unter der eigenthumlichen Bedingung, daß ein deutſches Reich
unter Preußens Hegemonie ins Leben trete. Die Verhand-
lungen ſollen in Gemeinſchaft mit der Krone Sachſen ſpater

fortgeſetzt werden. (D. A. Z.)
Gotha, den 9. Jan. Sicherem Vernehmen nach ha-

ben die acht thuringiſchen Fürſten (der Großherzog
und die drei Herzoge zu Sachſen, die beiden Schwarzburg
und die beiden Reuß) beſchloſſen, in einem amtli-
chen Schreiben dem Könige von Preußen anzuzei-
gen, daß ſie ihn als willkommenes Oberhaupt
von Deutſchland anzuerkennen bereit ſeien, falls
die deutſche Nationalverſammlung in dieſem Sinne die Ver-
faſſung Deutſchlands beſchließen ſollte. Die Adreſſe der thu
ringiſchen Furſten an den König von Preußen iſt von jedem
der Fürſten beſonders eingeſandt; bei allen Adreſſen hat je-
doch ein gemeinſamer Entwurf vorgelegen, der folgender-
maßen lautet:

„„Die Majorität des Verfaſſungsausſchuſſes der deutſchen National-
verſammlung in Frankfurt a. M. hat den Beſchluß gefaßt, daß an die
Spitze unſeres gemeinſamen Vaterlandes ein Kaiſer geſtellt werde. Wir
hoffen, daß die Nationalverſammlung dieſen Beſchluß zu dem ihrigen
machen werde denn einig und kräftig wollen auch wir das neue Deutſch-
land, da es nur ſo die ihm gebührende Stellung nach Außen behaupten,
da nur ſo die geſetzliche Freiheit gedeihen kann. Darum erkennen wir
jenen Beſchluß als gerechtfertigt, wenn anders, wie wir nicht zweifeln,
das Abſehen darauf gerichtet iſt, die neue Würde einem Fürſten zu über-
tragen der mit dem Willen auch die Kraft hat, dem hohen Beruf voll
ſtändig zu entſprechen. Wollen wir auch nicht undankbar vergeſſen, was
die Erinnerung an frühere Jahrhunderte uns lehrt, ſo dürfen wir doch
auch eben ſo wenig unbeachtet laſſen, was der Lauf der Zeiten uns ge-
bracht hat. Die Geſchichte iſt der getreue Ausdruck der ewigen Geſetze,
welche die Geſchicke des Menſchengeſchlechts leiten und ſie weiſt Ew. Ma-
jeſtät die erhabene Stelle an. Darum, das Föttliche Gebot ehrend, wer-
den Ew. Majeſtät keinen Anſtand nehmen, dem Rufe zu folgen, wenn
er auf irgend einem Wege an höchſtdieſelben gelangen ſollte. Aber im
Hinblick auf die edlen Geſinnungen, welche in einer anderen Richtung

Aus Thüringen, d. 9. Jan. Die durch mehrere Zei
tungen ziehende Nachricht, daß die thüringiſchen Herzogthümer
Meiningen und Altenburg geſonnen ſeien ihren nicht bedeuten
den Beitrag zur Erhaltung der Univerſität Jena zuruck
zuziehen und dadurch den Fortbeſtand derſelben in Frage zu
ſtellen, iſt nach zuverläſſigen Mittheilungen eine Zeitungs-
ente, die, ſtatt am 1. April, bereits am 1. Januar ihre Wan-
derung begonnen hat und deren Urſprung und Zweck zu klar
am Tage liegt, um einer ausfuhrlichen Widerlegung zu be
durfen. Gegentheils hat die Univerſitat Jena, welche im
verfloſſenen Jahre ihr dreihundertjaähriges Jubilaum feierte,
Hoffnung, auf dem Congreß der thüringiſchen Staaten durch
größere und allſeitige Betheiligung aller thuringiſchen Fürſten
und Länder an dem Ruhme der Univerſitat eine neue und
factiſche Anerkennung ihrer fur die Eulturgeſchichte Deutſchlands
nie beſtrittenen Verdienſte zu erhalten.

Oldenburg, d. 7. Jan. Sicherm Vernehmen nach hat
unſer Großherzog dem Könige von Preußen eine Zuſchrift
zugeſendet, daß er ſeinerſeits es gern ſehen würde, wenn dem
Hauſe Hohenzollern ein Platz an der Spitze von
Deutſchland in nächſter Zeit eingeräumt werden wür-
de. Da unſer Bevollmachtigter bei der Centralgewalt in den
letzten Tagen hier war, ſo zweifelt man nicht, daß eine aähn-
liche Erklärung auch der proviſoriſchen Centralgewalt werde ab
gegeben werden. Die Grundrechte des deutſchen Volks
werden im nachſten Geſetzblatte veröffentlicht werden, wie das
auch mit der Wechſelordnung geſchehen iſt. Die etwas ruck-
haltige Erklärung unſeres Bevollmachtigten in Frankfurt iſt
wohl nur dem Umſtande zuzuſchreiben geweſen, daß er nicht
genau darüber unterrichtet war, ob im hieſigen Lande beſon-
dere Hinderniſſe der Einführung beſtanden. Schwierigkeiten
beſtehen rückſichtlich einiger Punkte, aber ſie müſſen uüberwun-
den werden.
Schwerin, d. 11. Jan. Zu der geſtrigen Sitzung der

Abgeordneten Kammer hatten die ſchweriniſchen Kommiſſarien
eine Erklärung abgegeben, in welcher ſie einen Erlaß an den
mecklenburgiſchen Geſandten in Frankfurt a. M. in Gemaßheit
des in der 36. Sitzung gefaßten Beſchluſſes (wegen der Kaiſer
wahl) mittheilen. Hinzugefügt war die Erklarung des Groß
herzogs, daß er mit dieſem Beſchluſſe völlig einverſtanden ſei.

Hannover, d. 10. Januar. Es geht, ſagt unſre Zei-
tung, ſeit einigen Tagen durch alle Zeitungen ein Gerucht, daß
„Baiern und Hannover bereits in London angezeigt hatten,
daß ſie einem Reichsoberhaupte ſich nicht unterordnen, ſondern
vorziehen würden, wie Oeſterreich in ein blos volkerrechtliches
Bundesverhaältniß mit dem übrigen Deutſchland zu treten.“
Obwohl es eine ſehr undankbare Mühe iſt, Alles, was über
Hannover gelogen wird, offentlich zu widerlegen, ſo fuühlen wir
doch in dieſem Falle die Pflicht, unſeren Mitbürgern zu verſi-

ſchern, daß an der ganzen Sache kein wahres Wort iſt.

Beſtimmteſte zu bezeichnen.

München, d. 9. Januar. Die Münchener Zeitung
ſagt in ihrem heutigen Blatte: „Jn unſerem geſtrigen Artikel
aus München haben wir mit Entſchiedenheit und Entrüſtung,
lediglich unſerem eigenen Gefühle folgend, die Anſchuldigungen
undeutſcher Geſinnungs- und Handlungsweiſe zuruckgewieſen,
welche von mehr als einer Seite her gegen die bayeriſche Re
gierung erhoben worden waren. Wir ſind heute in den Stand
geſetzt, dieſe Angaben als boöswillige Verleumdungen auf das

Der in nächſter Woche ſchon be
ginnende Landtag wird der bayeriſchen Regierung willkommene

Ew. Majeſtät ſtets beſeelt haben, wollen wir, die unterzeichneten Fürſten Gelegenheit bieten, ſich uber ihre geſammte Politik offen auszu-
Thüringens nicht ſäumen, allerhöchſt und höchſtdenſelben hierdurch noch
beſonders die Erklärung zu Füßen zu legen, daß wir Ew. Majeſtät mit
Freuden an der Spitze Deutſchlands ſehen und anerkennen werden. c. c.“

(O. P. A. 3.)

ſprechen, von ihrem Thun und Laſſen Rechenſchaft zu geben.“
Frankfurt a. M., d. 10. Januar. Wie wir höören,

hat der Reichshandelsminiſter Duckwitz in einer Unterredung



mit dem Praſidenten des allgemeinen deutſchen Vereins zum
Schutze der vaterländiſchen Arbeit, dem Furſten Felix zu Ho
henloheOehringen, ſich dahin ausgeſprochen, daß bei Bera
thung der Zollangelegenheiten die Stimme des Ausſchuſſes
genannten Vereins gehört werden ſoll. Der deutſche Ge-
werbeſtand wird in dieſer Zuſage des Reichshandelsminiſters
ein Zeichen erkennen, daß derſelbe bereit iſt, ſeinen gerechten
Anſprüchen Rechnung zu tragen, und hierin eine weitere Ver
anlaſſung finden ſeine Wunſche und Anſichten bald an das
von ihm beſtellte Organ zu bringen, damit ſie rechtzeitig in
die Wagſchale fallen ohne daß das Reichshandelsminiſterium
mit nutzloſen Wiederholungen belaſtigt wird.

Frankfurt a. M., d. 10. Jan. Das zum erſten Pra-
ſidenten der bayriſchen Kammer der Reichsrathe ernannte Mit-
glied der Nationalverſammlung, Reichsrath Graf v. Giech, hat
den an ihn ergangenen Ruf, nach der Verſicherung bayriſcher
Abgeordneten, abgelehnt, weil er ſich ſeinen Wahlern durch das
von denſelben früher ubernommene Mandat verpflichtet erachtet.

Frankfurt a. M., d. 12. Januar. Zu unſrer Freude
können wir mittheilen, daß Hr. Eigenbrodt, der großherzogl.
heſſiſche Bevollmaächtigte, geſtern dem Miniſterpraſidenten,
Hrn. v. Gagern, von ſeinem Furſten eine ahnliche Erklärung
uberreicht hat, wie Herr Welcker von Seite des Großher-
zogs Leopold von Baden. Mit jedem ſolchen echt deutſchen
und echt furſtlichen Schritte ſteigt unſere Zuverſicht, Deutſch
lands Einigung werde dennoch nicht verkummert werden. Der
Text der Erklärung lautet, wie folgt:

Die Geſinnungen Sr. königl. Hoheit des Großherzogs von Heſſen über
die Verfaſſung Deutſchlands ſind dem jetzigen Präſidenten des Reichsmini-
ſteriums ſeit dem März v. J. vollſtändig bekannt. Seine königliche Hoheit
halten den Augenblick für gekommen, um, auf jene Kenntniß ſich beru-
fend, der proviſoriſchen Centralgewalt die ausdrückliche Erklärung abge
ben zu laſſen, daß es dieſen ihren Geſinnungen insbeſondere vollkommen
entſpreche, wenn ein einziges und ſelbſt erbliches, mächtiges Oberhaupt
an die Spitze des deutſchen Bundesſtaats geſtellt werde. Se. königl. Ho-
heit können nicht zweifeln, daß dieſe Erklärung auch ganz im Sinne Jh
res Volkes erfolge. Der unterzeichnete Bevollmächtigte beehrt ſich, dem
ihm gewordenen Auftrage zufolge dem Herrn Präſidenten des Reichsmini-
ſteriums vorſtehende Erklärung zu überreichen. Faankfurt, d. 11. Januar
1849. Der großh. heſſiſche Bevollmächtigte bei der prov. Centralgewalt,
Eigenbrodt.

Frankfurt a. M., d. 12. Januar. Jn einer geſtern
Abend im Weidenbuſch abgehaltenen Verſammlung aller Ab-
geordneten, welche fur das Miniſterium zu ſtimmen geneigt
ſind ergab ſich, daß die Rede des Miniſterpräſidenten in
der geſtrigen Sitzung der Reichsverſammlung einen guünſtigen
Eindruck hervorgebracht hat. Herr v. Vincke erklärte, 22
Stimmen ſeiner Partei werden fur den Antrag der Minder-
heit, alſo fur das Miniſterium ſtimmen, wenn in daſſelbe
noch eingeſchoben wurde: „und nach der Erlääuterung, welche
der Miniſterpräſident in ſeiner Rede vom 11. d. gegeben hat“.
Die Verſammlung fand dieſen Zuſatz ganz unverfaängiich. Die
Minderheit wird ſich morgen verſammeln und, aller Wahr-
ſcheinlichkeit nach, den Zuſatz genehmigen. Bereits haben
verſchiedene Abgeordnete der Partei Jurgens und auch der
Linken erklärt, ſie wurden nach Gagerns heutiger Rede fur
das Miniſterium ſtimmen. Man darf alſo auf eine betraächt-
liche Mehrheit fur das Miniſterium hoffen.

Die Ober-Poſt-Amts-Zeitung enthält unter der Ueberſchrift
„Ein Pfeiler zur deutſchen Einheit“ Folgendes:

Wir freuen uns, dem deutſchen Volke Kunde von einem
Aktenſtucke geben zu koönnen, das wohl zu den ſchönſten unſe-
rer Zeit gehoört. Der badiſche Bevollmächtigte, Herr Wel-
cker, hat nämlich der proviſoriſchen Centralgewalt im Namen
ſeines Fürſten nachſtehende Note überreicht

„Se. königl. Hoheit der Großherzog hat vom erſten Augenblicke an,
wo die politiſche Umgeſtaltung Deutſchlands zu einem Bundesſtaat fich un

aufhaltſam zu entwickeln begann die Ueberzeugung in ſich getragen daß
nur ein einiges mächtig geführtes und zuſammengehaltenes Deutſchland
den Bedürfniſſen der Nation und den Forderungen der Zeit genügen könne.
Er hat im Einklang mit ſeinen Ständen erklärt, wie es hier wiederholt
erklärt wird daß er bereit ſei, jedes gleichmäßig von ihm wie von allen
anderen Bundesgenoſſen zu verlangende Opfer zu bringen das zur Er-
reichung des großen Zieles nothwendig wäre. Jn getreuer Feſthaltung an
dieſer Gefinnung wollen Se. königl. Hoheit der Großherzog auch in dem
jetzigen für die Entſcheidung ſo bedeutenden Zeitpunkte die offene und aus
drückliche Erklärung nicht zurückhalten, daß Er keinen Anſtand nehmen
werde wenn ein einziges und ſelbſt ein erbliches Oberhaupt an die Spitze
des deutſchen Bundesſtaates geſtellt werden ſollte, ſich demſelben in allen
großen, gemeinſam deutſchen Angelegenheiten nach den Verfaſſungsbeſtim-
mungen, wie fie endgiltig zu Stande kommen werden unterzuordnen.
Se. königl. Hoheit der Großherzog glaubt mit dieſer entgegenkommenden
Erklärung nicht blos als deutſcher Fürſt im Sinne der Zeit zu handeln,
ſondern auch gegen ſein eigenes Volk eine der ſchönſten Pflichten zu
erfüllen, indem Er fich bemüht, ſeinerſeits dahin mitzuwirken, daß
das große Einigungswerk nicht ſcheitere, und dazu beizutragen, daß ſein
Volk der Wohlthaten eines großen mächtigen Vaterlandes in vollem Maße
theilhaftig werde. Der inneren eigenthümlichen Entwickelung ſeiner näch
ſten geiſtigen und materiellen Wohlfahrt vorzuſtehen, wird fortwährend
die treue Sorge Sr. königl. Hoheit des Großherzogs bleiben damit das
badiſche Volk ſtets als ein würdiges Glied im Zuſammenhange des großen
Ganzen erſcheine.“

Wahrlich, dachten alle deutſchen Furſten wie Großherzog
Leopold, ſo brauchte dem Vaterlandsfreunde nicht mehr zu
bangen um das Zuſtandekommen eines einigen mächtigen Deutſch
lands. Schon als es galt das eine Ziel zu erreichen, um
welches die deutſche Nation ſich erhoben, die Freiheit, war
er es, der ſeinen Mitfürſten voranging mit Gewahrung langſt
von ihm erkannter Beduürfniſſe, die er auch ſchon vor dem
Jahre 1848 ſeinem Volke nicht vorenthalten gewollt. Es iſt
bekannt daß ſchon von 1831 an in Baden Preßfreiheit würde
beſtanden haben, wenn nicht der Bundestag das Preßgeſetz
jenes Jahres vernichtet hätte. Aber ſelbſt vom Bunde hat er
ſich nicht abhalten laſſen, in den trübſten Zeiten den Weg des
Fortſchritts zu betreten; denn im Jahre 1845 war er es, der
erſte Fürſt in Deutſchland, der ſeinen Staänden die Einfüh-
rung von offentlichem und muündlichem Verfahren in Strafſachen
vorgelegt. Nachdem nun aber die Freiheit in den verkündeten
Grundrechten errungen, und das andere vielfach mehr bedrohte
Ziel die Einheit zu erreichen bleibt, iſt wiederum Badens
Regent es, der ſeinen Mitfürſten mit dem Beiſpiele der edel-
ſten Selbſtverleugnung vorangeht. Das ganze deutſche Volk
iſt ihm dafür zum höchſten Danke verpflichtet, und nur bekla-
gen wird es, daß ein ſolcher Fürſt nicht einen machtigeren Thron
ziere. Jhm und ſeinen weiſen Räthen wird die deutſche Ge-
ſchichte eine unvergängliche Stelle weihen.

Frankfurt, den 12. Jan. Zu der mitgetheilten Notiz
uüber eine Verſammlung von Abgeordneten, welche geſtern
Abend im Weidenbuſch gehalten worden iſt bemerkt die
„Deutſche Zeitung weiter: Der Zuſatz zu dem Minoritäts-
erachten des Ausſchuſſes iſt von dem Herrn v. Vincke nur
vorgeſchlagen worden weil einige ſeiner Freunde ſich bereits
erklärt hatten, mit dieſem Zuſatze fur den Minoritätsantrag
ſtimmen zu wollen. Herr v. Vincke erklärte aber ausdruck-
lich, daß er und die Mehrzahl ſeiner Freunde auf den Zu-
ſatz kein Gewicht legten, und auch ohne denſelben das Ga-
gern'ſche Programm unterſtutzen würden.

Der „Oſtſee-Zeitung“ wird geſchrieben Wir erfahren aus
zuverläſſiger Quelle, daß für Rechnung der Reichskaſſe zwei
große Kriegs-Dampf- Fregatten in Amerika fur den Preis von
je 400,000 Doll. (zuſammen 2 Millionen Gulden) angekauft
wurden. Commodore Parker wird dieſelben, allem Vermuthen
nach, herüberführen. Dieſe Kriegsfahrzeuge ſind mit Paixhans

bewaffnet und mit amerikaniſchen Seeleuten bemannt.
Mainz, den 10. Jan. Die Militairbeamten hieſiger

Feſtung ſind als Beamte der Reichsfeſtung beeidigt worden
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Stuttgart, d. 5. Januar.
vid Strauß giebt im „Schwabiſchen Merkur“ eine Erklärung
über ſeinen Austritt aus der Kammer. Es heißt darin: „Als
ich im Frühjahr Jhre Wahl annahm, welche mich durch die
Feierlichkeit, die Jhr Wohlwollen für mich derſelben gab, jetzt
in der Erinnerung doppelt beſchaämt, da hatte, wie Sie von
meiner Fähigkeit, ſo ich von dem Kreiſe meiner künftigen Wirk-
ſamkeit ſanguiniſche Hoffnungen, welche ſich wie gewöhnlich nicht
erfüllen ſollten. Jch freute mich in eine Kammer einzutreten,
welche, wie ich mir vorſtellte, auf der Grundlage deſſen, was
der deutſchen Nation von Seiten der National Verſammlung
gegeben werden wurde und im Anſchluß an ein aus dem Ver-
trauen des Volks hervorgegangenes Miniſterium unſre Verhalt-
niſſe neugeſtalten und die Früchte der franzoſiſch deutſchen Re-
volution im friedlichen Wege der Reform auch unſerm engern
Vaterlande zuführen würde. Allein wie in ganz Deutſchland,
ſo giebt es auch in Württemberg und zeigten ſich bald in der
Kammer nicht Wenige, denen die Revolution des Marz nur
ein halber Schritt erſcheint, die jedes Verſuchs friedlicher Um-
bildung als eines eitlen Flickwerks ſpotten und einen zweiten
grundlichen Umſturz als das einzige Heilmittel in Ausſicht ſtel
len, demnach auch unſer jetziges Miniſterium zwar gern aufs-
kommen ſahen, weil es doch wenigſtens A ſagte, noch lieber es
jedoch wieder fortthaäten, weil es in ihrem Sinne nicht auch B
ſagen will. Daher wurden die Arbeiten der Kammer vom An-
fang an bei jeder Gelegenheit durch Jnterpellationen unterbrochen;
das Miniſterium ſollte ſich wegen jedes ungeduldigen Briefs, der von
einem politiſchen Gefangenen einlief, wegen jedes Wirthshausgere-
des uber Truppenſendungen und Einberufungen verantworten;
in der Regel gelang dies zwar ſo gut, daß am Ende die Jn-
terpellanten ſich genöthigt ſahen, dem Miniſterium ihr Kompli-
ment zu machen doch das ſchreckte ſie nicht ab, bei nachſter
Gelegenheit wieder zu kommen. Auch mit der Nationalverſamm-
lung in Frankfurt war man von dieſer Seite immer weniger
zufrieden, je mehr in ihr die gemäßigte Partei die Oberhand
bekam. Daher wurde in unſerm Standeſaal auch die große
Politik zur Hand genommen.“ Ferner heißt es: „dazwi-
ſchen hinein traten die Geſetzesvorlagen, welche groößtentheils
ſchon im Entwurfe der Regierung das Aeußerſte bezeichneten,
was gewährt werden konnte, um beſtehende Rechte allzuempfind-
lich zu verletzen oder der Staatskaſſe allzuempfindliche Ausfalle
zu bereiten. Dieſe Geſetzesentwürfe wurden theils von den ein-
ſeitig zuſammengeſetzten Kommiſſionen in einem Sinne begut-
achtet, theils von der Kammermajoritat mit Zuſatzen und Ab-
änderungen angenommen welche die bedenklichſten Folgen für
das oöffentliche und Privatwohl in Ausſicht ſtellen um ſolches
und ähnliches Uebermaß zu verhindern, ſah ich und meine Ge-
ſinnungsgenoſſen uns oft, obgleich meiſt vergeblich, genothigt,
uns an die Ritter- und Pralatenbank anzuſchließen; man hat
mir dies zum Vorwurf gemacht, ungeachtet es auf der Hand
liegt, daß ich mit den Vorrechten und Sonderintereſſen dieſer

Der berühmte Dr. Da-det werden ſollte.“

haft edlen Denkers zu befruchten ſuchte.

Die Erklärung giebt reichen Stoff zum
Nachdenken und zu den fruchtbarſten Vergleichen. Strauß
ſagt, daß ſich das Parteitreiben, wie es in der württemberger
Kammer vorgekommen, in ganz Deutſchland wiederhole; wir
müſſen das wohl zugeben, ja es iſt ſogar eine über allen Zwei-
fel geſtellte Thatſache; wer aber fühlt nicht noch die beſonders
große Aehnlichkeit zwiſchen den von Strauß aufgeſtellten Zu-
ſtanden und den preußiſchen iſt es nicht, als ob die aufge-
loöſte preußiſche vereinbaren ſollende und nicht wollende uns vor-
geführt würde? Und noch ein anderes Reſultat drangt ſich der
Betrachtung auf ein Reſultat von allgemeiner Ruckwirkung
auf unſer Nachdenken. Strauß, der anerkannte und gefeierte
größte Denker unſerer Zeit, ſpricht ſich entſchieden aus gegen
das Treiben unſerer heutigen Demokraten, derjenigen Partei,
die meiſt als ſtaubauftreibender Troß laärmeno hinter ihm her zog
und ihre geiſtige Dürre mit den großen Gedanken des wahr

De Dieſer Troß ausLandpfaffen, Schullehrern, Leſefutterfabrikanten, Robuliſten und
Quackſalbern wahnte im Sinne ihres Meiſters zu handeln, wenn
ſie alle die Fahne der Demokratie aufpflanzten und unter dem
täuſchenden Vorwande „volksthümlicher Beſtrebungen das
Volk zum Umſturz aller ſtaatlichen Ordnung, aller geſellſchaft-
lichen Exiſtenz verführten. Strauß hat wie Keiner das verbre-
cheriſche Treiben der demokratiſchen Laffen in edelſter Ruhe ge
ſchildert und verurtheilt. Wohlan, wer Ohren hat zu hoören,
der höre! Jhr, die Jhr Euer demokratiſches Umſturztreiben mit
Gründen der Schlauheit und mit heuchleriſchen Schonreden aller
Orten vertheidigt und als wahr und nothwendig ausgebt, hier
ſteht ein Mann, der alle Eure Grunde zu Schanden macht;
hier ſpricht ein Maächtigerer, als Jhr ſeid. Fortan durft Jhr
Euch nicht bruſten mit Vernunft und mit Sinn fur das Ge
meinwohl; Euch iſt die Maske abgenommen, Jhr ſteht entlarvt
in Eurer wahren Geſtalt, in der Geſtalt der Leidenſchaft und
des Eigennutzes. Und Jhr, die Jhr auf die ſogenannten aus-
ſchließlichen Freiheitsmanner hoört, weil deren Grunde Euch über
zeugend ſcheinen, merket auf, es hat Einer geſprochen, der allein
mehr wiegt, als ſie alle zuſammen; fortan faſſet Mißtrauen ge-
gen die Freiheitsſchwindler, die Euch unter den Masken „volks-
thumlicher Wahlen“, die Anarchie auf den Nacken werfen wollen.

Sruttgart, d. 8. Jan. Die heutige Sitzung der Kam-
mer der Abgeordneten wurde ganz durch die Berathung des
Berichts uber den außerordentlichen Bedarf des Kriegs-Depar-
tements ausgefüllt, welcher ſich auf nicht weniger als 757,817 fl.
17 kr. belaäuft, und noch die Ausſicht ſtellt, daß noch weiter bis
zu einer Million exigirt werden konnte, wodurch ſich die Aus
gaben für das Kriegsweſen vom 1. Juli 1848 bis 1849 auf
vier Millionen ſteigern würden. Die ganze Exigenz der Regie-
rung wurde ungeſchmalert verwilligt und die Antrage der Kom
miſſion auf Streichung oder Minderung einiger Poſitionen ver-
worfen.

Freiburg, d. 6. Jan. Das Verfahren gegen Srtuve
Stände keinerlei Sympathieen haben kann, ſondern nur noth und Blind iſt nun ſo weit gediehen, daß Beide in Anklage
gedrungen hier und da ihr Bündniß ſuchte, weil der moderi ſtand verſetzt und zur Aburtheilung vor das Geſchwrenden Elemente unter den bürgerlichen Abgeordneten zu wenige t g n ſind. h ſchworenenge
waren und dieſe täglich mehr zuſammenſchmelzen. Jede neue
Commiſſionswahl, faſt jede folgende Abſtimmung zeigt die ſtei
gende Majorität einer Richtung, welche ohne Hemmſchuh den
Abhang hinunterjagen moöchte, in der ausgeſprochenen Abſicht,
den alten Staatswagen umzuwerfen und zu zertrummern, möge

Vermiſchtes.
Es dürfte Vielen noch unbekannt ſein, daß die Erfin-

dung der Zündnadelgewehre eine echt vaterländiſche iſt. Dem
es den Paſſagieren dabei gehen, wie es wolle; eine Richtung, Ober Büchſenmacher Dreyſe in Sömmerda bei Erfurt, wo ſich
die mit knabenhaftem Unwillen über jedes Loch jubelte, das ihr die unter deſſen Aufſicht ſtehende große k. Anſtalt zur Uman
in den bisherigen Rechtsboden zu ſtoßen gelungen war, ohne derung von Gewehren befindet, iſt es nach vielen Verſuchen
zu bedenken, auf welchem Boden, denn als dem des Rechtes gelungen, dergleichen Gewehre zu konſtruiren, deren Wirkung
und der Achtung vor dem Rechte ein künftiger Staat vegrün im Kriege faſt unberechnenbar iſt. (Spen. 3.)



(Eingeſandt.)
Patriotiſcher Verein zu Eilenburg.

Jn den nächſten Monaten wird Preußens Geſchichte, vielleicht für
Jahrhunderte, geſchrieben und Jeder, der es redlich meint, muß wün-
ſchen daß es mit einer lieblichen gern geleſenen, nicht mit einer bluti

gen zurückſchreckenden Schrift geſchehe. Unſeres Vaterlandes Glück
und Macht ſoll den beiden Kammern in die Hände gelegt werden, die
r 26. k. Mts. zuſammenberufen ſind und zunächſt die vorhandene

erfaſſung vom 5. Decbr. 1848 zu revidiren, alſo da, wo es wün-
ſchenswerth, oder gar nothwendig iſt Ergänzungen und Abänderungen
vorzuſchlagen und zu beantragen, ſodann aber den im Patente vom 5.
v. Mts. bezeichneten theils ſchon ergangenen theils noch zu erwarten-
den Geſetzen, die Zuſtimmung zu ertheilen oder nothwendige Verbeſſe
rungen derſelben herbeizuführen hiernächſt die den Kammern vorzule
enden Geſetze, darunter vorzugsweiſe die neue Kreis, Bezirks undDrovingal Orrnung, die neue Gemeindeordnung, die neue Ablöſungs-

ordnung dieſe Letztere zugleich bei unentgeltlicher Aufhebung verſchie
dener Laſten und Abgaben das Geſetz über die Regulirung der Müh-
lenpräſtationen, auch dasjenige, über die Ginführung einer allgemeinen
Grund und Einkommen Steuer zu berathen und zu beſchließen und alle
überdies nöthigen organiſchen Geſetze in Vorſchlag zu bringen und zu
erſtreben haben. Dazu bedürfen wir Männer, die frei von unlauterer
Selbſtſucht und Eitelkeit, nur das allgemeine Jntereſſe feſt im Auge
halten die, von edler Vaterlandsliebe durchdrungen, in der Förderung
des Volkswohles ihre höchſte Aufgabe finden Männer, die nicht den
Umſturz des Beſtehenden, fondern angemeſſene Umgeſtaltung und Ver-
beſſerung bezwecken. Um ſolche Männer zu ermitteln und ihre Namen
bekannt zu machen, nicht minder um aus der jüngſt verfloſſenen Zeit
die Handlungen unſerer bisherigen Vertreter zu beleuchten, wurde ge-
ſtern hier von denen, die in ihren Anſichten übereinſtimmen eine Ver-
ſammlung gehalten, die ſich, durch mehr als 100 Mitglieder, als

Patriotiſcher Verein für Eilenburg und RAmgegend
conſtituirt und im Hinblick auf den bevorſtehenden Landtag, den Grund
ſatz angenommen haben:

daß die Landesverfaſſung vom 5. Decbr. 1848 als bindend
anerkannt und deren Abänderung nur auf dem Wege der
Geſetzgebung, nach S. 112 der Verfaſſungsurkunde, für zu-
läſſig ernchtet werde,

im Hinblick auf die bevorſtehenden Wahlen aber ſolche Wahlmänner
und Abgeordnete verlangen

die jenen ausgeſprochenen Grundſatz anerkennen;
2) die demnächſt für Ordnung und Necht entſchieden einſte-

hen und dadurch die wahre Freiheit befeſtigen, auch der
e ebenſo wie der Anarchie kräftigen Widerſtand
eiſten;

3) die nicht minder die Freiheiten des Volkes, als ein ſtar-
kes conſtitutionelles Königsthum geſichert wollen.

Die vereinigte Partei des linken Centrums und der Linken unſe-
rer früheren National Verſammlung hat bereits ein Central Comité
für die Wahlen gebildet und in ihrem Sinne auf das Volk einzuwir
ken begonnen. Von ihr wird mindeſtens die Verfaſſung in Frage ge
ſtellt werden die doch eine der freiſinnigſten, unter denen der freieſten
Völker der Erde genannt zu werden verdient und ſelbſt alle diejenigen
befriedigen muß, die einen Rückſchritt, von der Freiheit zu dem Abſo
lutismus, befürchteten. Wer aber, bei ſolcher Lage der Dinge, die
Form über die Sache erheben kann, der kann es nicht redlich meinen
mit einem Fürſtenhauſe, das in der Weltgeſchichte mit ſeltenem Glanz Stadt Zürich:
aufgezeichnet ſteht, das Preußen, in der rückliegenden Zeit, durch die
in ihrer Art einzigen, freiſinnigſten, nicht einmal von England erreich
ten, die Befreiung aus einer Art von Leibeigenſchaft und Entfeſſelung
des Landbaues betreffenden Geſetze der Jahre 1811 und 1821 geweckt,
gehoben, gekräftigt und zugleich, dem Auslande gegenüber, ſo ſtark ge
macht hat, daß es noch jetzt die Achtung gebietenſte Macht iſt; der
kann es aber auch nicht redlich meinen mit einem Könige, der in der
jüngſten Zeit und in ſeinen neueſten Handlungen unzweifelhaft aus
drückt: daß er in der Freiheit und in dem Wohlergehen ſeines Volkes
ſein Glück findet der kann es endlich nicht redlich meinen mit
dem Volke, welches die letztentwichene Zeit ohne ſeinem Untergange
entgegengeführt zu werden, nicht zum zweitenmale überſtehen kann.
Verlaſſen wir, um einer bloßen Form willen, die Sache, ſo ſtellen
wir uns ſelbſt auf den Standpunct, wo uns die Leidenſchaften beherr

und der geſetzloſe Zuſtand die Oberhand gewinnt, wo die beſitzende
laſſe ihre beweglichen Mittel bei Seite ſchafft, wofür den Handwerker

ſtand die Nahrungsloſigkeit unausbleiblich iſt, die ihn ſchon ſo ſehr hart
betroffen hat, wo die Arbeit eingeſtellt wird, und ſelbſt der bravſte
gern fleißige Handarbeiter nichts verdienen kann. Der König hat uns

ie Hand gereicht, reichen wir auch die unſere und Preußen wird ſtark
3 ſtark in ſich, zur Verbeſſerung und Kräftigung ſeines Handels,
einer Gewerbe, ſeines Landbaues, ſtark nach Außen, zum Schutz ſeiner
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Grenzen und ſeiner daher fließenden Erwerbsquellen. Unſer Glück be
ruhet daher in der Einigkeit und der daraus entſpringenden Macht,
unſer Unglück beſchwören wir herauf, durch Zwieſpalt und die daraus
folgende Zerſplitterung unſerer Kraft. Preußen iſt nicht arm an Mit
teln, die Lage der Bedrängten zu verbeſſern es beginnt, in Abände-
rung der nicht mehr geeigneten Geſetze, ſchon damit, die Lage des
Landmannes, durch den Fortfall der eigentlichen Feudallaſten, billige
Ablöſungspreiſe und richtige Steuervertheilung zu verbeſſern, den Han
del, durch entſprechende Einrichtungen, zu fördern, und es muß ganz
beſonders darnach geſtrebt werden den Handwerkern zu helfen, die am
meiſten gelitten haben und den Arbeitern dauernde Beſchäftigungen zu
eröffnen, die ſie vor Nahrungsſorgen bewahren. Wir wollen thätig
ſein die dazu dienenden Mittel ausfindig zu machen und mit den ſchon
vorhandenen den Kammern zur Verfolgung zu empfehlen. Die Krone
wird ſie gewiß nicht zurückweiſen. Vereint mit ihr ſind wir ſtark.
Wenn wir in unſerm Lande ruhig und beſonnen arbeiten und ſchaffen,
gewinnen wir, dem Auslande gegenüber wenn der umgekehrte Fall da
iſt, verlieren wir gegen das Ausland. Daher ſei unſer Wahlſpruch:
Mit Gott für König und Vaterland. Wer ſo denkt wie wir,
der wende ſich an einen der Unterzeichneten und er wird uns, aus
allen Klaſſen unſerer Stadt und Vorſtädte, ein willkommener
Freund ſein.

Auch an die Dörfer ergeht die Bitte: ſich uns anzuſchließen, oder
beſondere Patriotiſche Vereine zu ſtiften und ſich mit uns in
Vernehmen zu ſetzen.

Eilenburg, den 10. Januar 1849.
Der VorſtandWernicke (Oeconomie-Commiſſions-Rath). Lamprecht (Diaco-

nus). Ehregott Hohenſtein (Kürſchnermeiſter). de Jollaitt
(Rathsuhrmacher). L. Nell (Kaufmann). Rupp (Thierarzt).
Schmidt (Kaufmann). Zintzſch (Zimmermeiſter). Vörkel (Oe-
conom). Krebs (Maurermeiſter). Tuve (Kaufmann). Stanne

bein (zu Kültzſchau).

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle, den 13. Januar.

Weizen 1 26 3 A bit 2 2 W 6242Roggen 1 53 9Gerſte 2 26 e 3 2 28 9Hafer 5 27 6Magdeburg, den 13. Januar. (Nach Wispeln.)
Weizen 42 2 469 GerſteRoggen 28 7 Hafer 16

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 14, bis 15. Januar.

Jm Kronprinzen Hr. Oberhofjägermeiſter Graf v. d. Aſſeburg a.
Meisdorf. Hr. Landrath v. Kerſſenbrock a. Heimsdorf. Hr. OAmtm.
Jacobſon a. Duderſtadt. Die Hrrn. Kaufl. Wagner a. Magdeburg,
Krüger u. Richter a. Berlin, Maier a. Hamburg.

2 Hr. Fabrik. Mattkau a. Gotha. Die Hrrn. Kaufl.
Deifel a. Speier, Heine a. Berlin, Heſſe a. Bernburg, Wiedemann
a. Kaſſel. Hr. Dr. Fröhlich a. Braunſchweig. Hr. Dr. Ermer a.
Hannover.

Goldnen Ring: Die Hrrn. Kaufl. Stübe a. Elberfeld, Krauß a.
Magdeburg. Hr. Gutsbeſ. Stedemann a. Petersdorf. Hr. Geometer
Gersdorf a. Berlin.

Engliſcher Hof. Hr. Gutsbeſ. Halens a. Camenz. Die Hrrn. Kaufl.
„Fleiſcher a. Sebnitz, Löffler a. Gotha, Seiler a. Berlin.

Goldnen Löwen Die Hrrnu. Kaufl. Kahlenberg a. Berlin, Ernſt a.
Leipzig Jermer a. Bitterfeld. Hr. Amtm. Wolff a. Jüterbogk. Hr.
r. Müller a. Zwickau. Hr. Baumſtr. Sauer a. Breslau.

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Stahlbaum a. Potsdam, Hanſon
a. Hamburg, Lippſon a. Bremen. Hr. Juſtizrath Anderten a. Kö
nigsberg. Hr. Amtm. Schlitt a. Magdeburg.

Schwarzen Bär: Hr. Kaufm. Streling a. Landshut. Hr. Gutsbeſ.
Jrmer a. Güſtrom. Hr. Lederhdlr. Achtermann a. Maſtricht. Hr.
Künſtler Köße a. Verden.

Goldne Kugel: Die Hrrn. Kaufl. Schütz a. Aachen, Meier a. Frank
furt, Zeuner a. Saalfeld. Hr. Sänger Kilian m. Töchtern a. Tyrol.

Zur Eiſenbahn z Hr. Paſtor Döring a Birgdorf. Die Hrrn. Kaufl.
Cohn a. Würzburg, Virſchfeld u. Jonas a. Fürth. Hr. Dr. med.
Sauer a. Danzig. Hr. Partik. Kindler a. Oresden.
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Bekanntmachungen.
Ehrenwerthe Landleute im Stifte Merſeburg,
in der Grafſchaft Mansfeld und in Thüringen!

Zwei maächtige Parteien: Ariſtokratie und Demokratie ve-
feinden ſich jetzt bei dem Beginne der Wahlen zu den Kammern,
in den erbittertſten Ausdrücken und werden das Vaterland wie-
der zerreißen und zerkluüften. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Jn unſere Hande iſt es von der Vorſehung gegeben, das Werk
der Verſöhnung, der Einigung zu vollbringen und die Kluft
auszufuüllen, welche zwiſchen Beiden liegt. Die unerſchwingli-
chen Feudallaſten die ungleiche Beſteuerung des Grundes und
Bodens, das Verſinken des Handwerkers und der Handarbeit
in allmahliche Verarmung und Entſittlichung, das ſind unſere
Grundleiden, das iſt unſere Krankheit, fur die wir den Arzt
ſuchen. Kranke leben mehr oder minder in einer gereizten
Stimmung. Die Arzenei iſt uns in der Verfaſſung vom 5.
December 1848 gegeben.
nungen genau zu befolgen durch Gehorſam uns ihrer werth
zu machen. Jhre Nichtbefolgung bringt uns den Tod. Die
Andern ſind geſund und bedürfen des Arztes nicht ſie haben
blos ihre Geſundheit zu conſerviren.

Wahlen Sie Wahlmaänner aus Jhrer Mitte, welche unter
dem Zwange der Feudallaſten ſeufzen, die Landesſteuern fur
den unbeſteuerten Grund und Boden der Rittergüter, Domai-
nen und der Kapitalien mit bezahlen, und welche die ſehr heil-
ſamen Verordnungen des Arztes in der Verfaſſung verſtehen.
Alles Andere wird der aushelfende, weiſe Gott machen er wird
ſchon den rechten Männern ſein Wort in den Mund geben.
Werfen Sie Jhre Sonderintereſſen weg; ſchaaren Sie Sich
maännlich, einig, beſonnen um dies eine kurze politiſche Glau-
bensbekenntniß und fordern Sie es von Jhrem Wahlmanne:

Jch halte feſt an der conſtitutionellen Monarchie auf volks-
thümlicher Grundlage im Staats und Gemeindeleben.

Jch halte feſt an der Verfaſſung vom 5. December 1848
und glaube: daß bei der Reviſion, d. h. Durchſicht durch
den König und die Kammern, noch Manches zum Frieden
und zur Einigung im Vaterlande, zum Segen des Land-
mannes, des armen Handwerkers und des Handarbeiters
abgeändert und fur immer feſtgeſtellt werde im ruhigen
geſetzlichen Wege.

Dr. Werneke,
Landgutsbeſitzer zu Delitz am Berge bei Lauchſtadt.

An uns iſt es, des Arztes Verord9

An die Urwähler des Bitterfelder und De-
litzſcher Kreiſes von dem Vereine für konſti-

tutionell-monarchiſche Wahlen.
Jn der durch das hieſige Kreisblatt angezeigten, heute ab

gehaltenen Verſammlung des Vereins waren zur großen Freude
aller Anweſenden die Städte Düben, Gräfenhainichen,
Brehna, Zöörbig, Landsberg und Delitzſch, ſo wie die
Ortſchaften Alt- und Neupouch, Plodda, Crina, Röſa,
Schköna, Söllichau, Müühlbeck, Schlaitz, Goſſa,
Burgchemnitz, Friedersdorf, Müldenſtein, Stroh-
walde, Greppin, Niemegk, Holzweißig, Roitzſch,
Petersroda, Beiersdorf und Oſtrau durch Abgeordnete
und Geſinnungsgenoſſen vertreten.

Nach einer Anrede des Ordners ſprachen der Dr. Roömer,
Superintendent Boyde, Oberfoörſter Reiche, Paſtor Storge
und Diakonus Hempel nach einander im Sinne des Vereins
in gediegenen Worten. Die Reden der Herren Römer,
Boyde und Hempel, ingleichen die von dem Superinten-
denten Boyde redigirte und vorgetragene Anſprache an die Ur-

wähler und Wahlmänner erhielten ſo allgemeinen Beifall, daß
man beſchloß, dieſelbe durch den Druck zu veroffentlichen.

Es wurde angezeigt, daß zu Düben, Gräfenhaini-
chen, Zörbig und Delitzſch bereits Lokalvereine ins Leben
getreten, und mehrſeitig verſprochen, die Bildung von Lokal-
vereinen in anderen Orten in Angriff zu nehmen.
Ungeachtet das unten abgedruckte Programm des Ver-

eins nur eine Einladung derer, welche mit den ausge-
ſprochenen Grundſätzen übereinſtimmen, ganz unzweifel-
haft deutlich enthält, hatten ſich doch Maänner der ent
gegengeſetzten Richtung, Männer, welche weder die Grund-
ſätze des Vereins, noch die von demſelben vorgeſchlagenen Mit-
tel zur Erreichung des geſtellten Zwecks billigen, eingefunden.
Einer derſelben verſuchte zwar zu reden, wurde aber nicht ge
hört. Um ähnlichen Vorfallen für die Zukunft vorzubeu-
en, macht der Verein darauf aufmerkſam:
„daß ſeine Berathungen zwar für alle Geſinnungs-
„genoſſen öffentlich, dennoch aber keine Volksver-
„ſammlungen ſind und ſein ſollen.

Am Schluſſe der Verſammlung wurde die nächſte Zuſam-
menkunft des Vereins auf

Mittwoch den 17. d. Mts. Mittags 12 Uhr
im Saale des Schießhauſes hierſelbſt feſtgeſetzt, gleichzeitig
aber beſtimmt, daß die Abgeordneten der Lokalvereine ſich
an dieſem Tage ſchon Vormittags 9 Uhr im Lipp-
u t Lokale zu einer Berathung einfinden ſollen und
wollen.

Zu dieſer Verſammlung werden die gleichgeſinnten
Urwahler des Bitterfelder und Delitzſcher Kreiſes erge-
benſt eingeladen. Abgeordnete der Lokalvereine werden gern ge-
ſehen werden.

Bitterfeld, den 10. Januar 1849.

Aufrufzum Anſchluſſe an den konſtitutionell-monarchi-
ſchen Wahlverein für den Bitterfelder Kreis.

Die von der Krone dem Lande verliehene überaus freiſin-
nige Verfaſſung iſt in ihren weſentlichſten Beſtimmungen von
der uüberwiegenden Mehrheit des Volks mit großem Beifall auf-
genommen worden. Deſſen ungeachtet haben die demokratiſchen
Central-, Provinzial und Lokalvereine durch Aufrufe und Flug-
ſchriften offen erklart:

„daß es der oberſte Grundſatz ihrer Partei ſei, die Mitglie-
der der Linken der aufgeloö ſten Nationalverſammlung vor
allen Andern in die nach der Verfaſſung vom 5. Dec. v. J.
einberufenen Kammern zu wahlen, die verliehene Verfaſſung
von vorn herein gänzlich zu verwerfen und an die trau-
rigen Ereigniſſe der Novembertage anzuknupfen.

Dieſe Thatſache macht es jedem Staatsbürger, alſo auch
den wahlberechtigten Einwohnern unſeres Kreiſes zur Pflicht,
ſich zu entſcheiden nach welchen Grundſatzen ſie bei den Wah-
len verfahren wollen. Dieſe Thatſache hat die Unterzeichneten
veranlaßt, von ihrem früheren Prinzipe der Nichteinmiſchung
in Vorberathungen der Wahlen abzugehen und zu einem „Ver-eine für könſtitutionellmonarchiſche Wahlen“
zuſammen zu treten, um, ſo viel an ihnen iſt, den Agitatio
nen der Gegenpartei des Kreiſes nach den Grundſätzen der freie
ſten konſtitutionellen Völker des Auslandes das Gegengewicht
in geſetzlicher und beſonnener Weiſe zu halten und den gleich
geſinnten Kreisbewohnern einen Anknüpfungspunkt zu ge
meinſamen Beſprechungen der weitern Schritte zu bieten.
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Unſere politiſchen Grundſatze beſtehen in Folgenden:
1) Wir erkennen die Verfaſſung vom 5. Dec. 1848 als die

alleinige Grundlage unſerer ſtaatlichen Verhältniſſe an und
wollen daher, daß dieſelbe in der Sitzung der nächſten Kam
mern der im Art. 112 angeordneten Reviſion unterworfen,
der weitere Ausbau derſelben aber nach Anleitung des Art. 106
erſtrebt werde.

2) Wir verlangen, daß unſere Deyutirten mit entſchiede-
ner Freiſinnigkeit politiſche Einſicht, Mäßigung
und Geſinnungstüchtigkeit verbinden.

3) Wir verlangen, daß unſere Deputirten unſere Anſichten als
die ihrigen anerkennen und dieſelben demgemaß jedem An-
trage der Gegenpartei auf Verwerfung der Verfaſſung, auf
Erörterung der Kompetenzfrage und auf ein Zurückgehen auf
die Ereigniſſe der Novembertage ganz entſchieden wider-
ſprechen und entgegenſtreben.

4) Wir wollen endlich an den Abänderungen und Zuſatzen der
Verfaſſung, welche bei der bevorſtehenden Reviſion derſelben
zwiſchen der Krone und dem Volke durch die Kammern wer-
den vereinbart werden unverbruchlich halten.

Wir ſind uüberzeugt, daß die unſern Anſichten widerſpre-
chenden Grundſätze der Gegenpartei, falls Letztere das Ueber-
gewicht erhalt, das Vertrauen im Lande von Neuem untergra-
ben, und die uüberall ſchwer empfundene und mit großen Opfern
bezahlte Geſchäftsſtille im Handel und Gewerbe, ja ſogar den
Zuſtand der Anarchie, der Geſetzloſigkeit und der Revolution
wieder herauf beſchworen werden und muſſen.

Wir fordern alle wahlberechtigten Kreisbewohner,
die mit den vorſtehend ausgeſprochenen Anſichten überein-
ſtimmen hiermit dringendſt auf, ſich mit uns zum gemein-
ſamen Wohle des Vaterlandes zu vereinigen und unſern Zweck
fordern zu helfen. Dies wird ſich ſehr leicht erreichen laſſen:

1) durch Bildung von Lokalvereinen fur die im letzten
Bitterfelder Kreisblatte bereits angezeigten Wahlbezirke
des Kreiſes, deren nächſte Aufgabe es iſt, dahin zu wir-
ken, daß geſinnungstüchtige Wahlmaänner gewahlt werden,

2) durch gemeinſame Beſprechung der bei den Wahlen zu be-
folgenden Grundſätze in den Lokalvereinen,

3) durch Anſchluß der Lokalvereine an unſern Verein und
gemeinſchaftliche Wahl eines Central Wahl Komités
für unſern und den benachbarten Kreis Delitzſch, mit dem

e Waheine wählen haben,
ur etheiligung an unſeren Verſammlu Ab-geordnete der Lokalvereine. e r

Die wahlberechtigten Einwohner Bitterfelds und der
nächſtgelegenen Dorfſchaften, welche unſere Geſinnungen
theilen, erſuchen wir, ſich unſerm Vereine unmittelbar an
zuſchließen. Die zur Verfolgung und Erreichung unſeres Zweckes
nöthig werdenden Verſammlungen werden durch das hieſige
Kreisblatt und den Halleſchen Courier (Schwetſchke) angezeigt
werden. Wir laden alle unſere Geſinnungsgenoſſen des Kreiſes
ergebenſt ein, ſich recht zahlreich einfinden zu wollen und hal
ten ne einer kräftigen Mitwirkung der Kreisbewohner über
zeugt.

Bitterfeld, den 4. Januar 1849.
Martin. Aug. Piltz. A. Rathmann. Küuhme. Zieger.
Gottfr. Oelſchig. D. Schmidt. Ohmann. Häußler.
Dr. Zwanzig. Sachtler. Buchheim. Scheibe. Köhler.
Eichhorn. Klickermann. Eulenberg. Baurmeiſter. Ruſt.
Dagener. Ed. Schmidt. Ruſt. Keller. Baldauf. Doömel.
Meyer. Bückardt. Punge. Arnoldt. Loöſche. Marx.
Nordtmeyer. v. Leipziger. Ewald. Schmidt. Auguſt
Schmidt. Müller. Futtig. Kobert. Hempel. Atenſtädt.
Aug. Schmidt sen. Dr. Römer. Haaſe. Boyde. v. Göritz.

Meie. Laitenberger. Keitel.

Tyroler Sänger- Familie Kilian.
Heute, Dienstag, Concert im Rathskeller. Anfang 7 Uhr.

Am 4. d. M. iſt mir ein Hühnerhund
auf den Namen „Preſto“ höörend, entlau-
fen. Wer mir denſelben wiederbringt

Wahlverſammlung.
Aus dem 11ten, Arten und 13ten Rathskellers.

Wahlbezirk verſammeln ſich die Urwaähler
zur Beſprechung uber die Wahl Mittwoch
den 17. Januar Abends 7* Uhr im Küh-

Hialle, den 12. Januar 1849.
Jm Namen des Wahlvereins:

Henſel. Lampe. Vollmer.

Abends 7 Uhr im Saale des der genaue Anzeige davon macht, wie
derſelbe weggekommen, erhalt eine Beloh-
nung von 2 Der Hund ſieht braun aus,
hat kurzen Behang und iſt nicht zu groß,
ging auch auf dem linken Vorderfuß etwas
lahm von einem Biß.lenbrunnen.

Halle, am 14. Januar 1849.
Jm Auftrage des Wahlvereins:

Urwählerverſammlung.
Die Urwäahler von Nr. 445 797

Landsberg, den 12. Januar 1849.

S Friedel.Schaerff. Scharre. Arndt.
Schroöder.

Urwählerverſammlung.
Iſter, 2ter, Zter und 17ter Wahlbezirk,

die Hausnummern 1 246 und 1432
1553 umfaſſend, Mittwoch den 17. d. M.
Abends 7 Uhr im Roſenthal.

Jm Namen des Wahlvereins:
W. Friedrich. Hedler. Lehmann.

Urwählerverſammlung.
Aus den vierten, funften, ſechsten und

achtzehnten Wahlbezirk, die Hausnummern
247 bis 444 und 1554 bis 1661 umfaſ-
ſend, verſammeln ſich die Urwähler zur
vorläufigen Beſprechung uber die Wahl-
manner Dienstag den 16. Januar

(7ten, 8Sten, 9ten und 10ten Bezirk) wer
den zum Dienstag, den 16. Jan. Abends
7*/2 Uhr zu einer Vorberathung in das
Rümplerſche Lokal (Sandberg) freund-
lichſt eingeladen.

Jm Auftrage des Wahlvereins:
Runge. Müller. Brand. Koörner.

Urwählerverſammlung.
Aus dem 19ten, 20ſten und 2lſten

Wahlbezirke, welche die Haäuſer Nr. 1672
bis 1942 umfaſſen, verſammeln ſich die
Urwahler Dienstag den 16. Januar
Abends 71 Uhr im Lokale der Glau
chaiſchen Schützengeſellſchaft.

Bemme. Dettenborn. Krauſe.
Jm Namen des Wahlvereins:

Pott. Schönemann.

Gebauerſche Buchdruckerei.

2 In gſtern trockenes eichenes Scheitholz
un

12 Schock Unterholz mit Stangen
verkauft der Pfarrer zu Bur gliebenau.

Jene

V W GFamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Es hat dem Herrn über Leben und Tod
gefallen meine innig geliebte Gattin, ge
borne Klooöpzig, nach einem 25ſtundigen
Krankenlager in ein beſſeres Daſein abzu
rufen. Sanft ruhe ihre Aſche.

Um ſtilles Beileid bittet
Niemberg, den 12. Januar.

Carl Hartding als Gatte,
Schenkwirth und Steuer-Einnehmer,



Beilage zu Nr. 12 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag den 16. Januar 18A9.

Allgemeine deutſche Wechſel-Ordnung.
(Beſchluß.)

X. Juntervention.
1. Ehren Ausnahme.

Artikel 56. Befindet ſich auf einem Mangels Annahme proteſtir-
ten Wechſel eine auf den Zahlungsort lautende Nothadreſſe, ſo muß ehe
Sicherſtellung verlangt werden kann die Annahme von der Nothadreſſe
gefordert werden. Unter mehreren Nothadreſſen gebührt derjenigen der
Vorzug durch deren Zahlung die meiſten Verpflichteten befreit werden.

Artikel 57. Die Ehren Annahme von Seiten einer nicht auf dem
Wechſel als Nothadreſſe benannten Perſon braucht der Jnhaber nicht zu
ulaſſen.NLetret 58. Der Ehren Acceptant muß fich den Proteſt Mangels

Annahme gegen Erſtattung der Koſten aushändigen und in einem Anhange
zu demſelben die Ehren Annahme bemerken laſſen. Er muß den Hono-
raten unter Ueberſendung des Proteſtes von der geſchehenen Jntervention
benachrichtigen und dieſe Benachrichtigung mit dem Proteſte innerhalb
zweier Tage nach dem Tage der Proteſterhebung zur Poſt geben. Unter-
läßt er dies ſo haftet er für den durch die Unterlaſſung entſtehenden
Schaden.

Artikel 59. Wenn der Ehren -Acceptant unterlaſſen hat, in ſeinem
Accepte zu bemerken, zu weſſen Ehren die Annahme geſchieht, ſo wird der
Ausſteller als Honorat angeſehen.

Artikel 60. Der Ehren -Acceptant wird den ſämmtlichen Nach-
männern des Honoraten durch die Annahme wechſelmäßig verpflichtet.
Dieſe Verpflichtung erliſcht, wenn dem Ehren Acceptanten der Wechſel
nicht ſpäteſtens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage zur Zahlung
vorgelegt wird.

Artikel 61. Wenn der Wechſel von einer Noth- Adreſſe oder einem
anderen Jntervenienten zu Ehren angenommen wird ſo haben der Jn-
haber und die Nachmänner des Honoraten keinen Regreß auf Sicherſtel-
lung. Derſelbe kann aber von dem Honoraten und deſſen Vormännern
geltend gemacht werden.

2. Ehrenzahlung.
Artikel 62. Befinden ſich auf dem von dem Bezogenen nicht ein-

gelöſten Wechſel oder der Kopie Noth- Adreſſen oder ein Ehren -Accept,
welche auf den Zahlungsort lauten, ſo muß der Jnhaber den Wechſel ſpä
teſtens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage den ſämmtlichen
Noth- Adreſſen und dem Ehren Acceptanten zur Zahlung vorlegen und
den Erfolg im Proteſte Mangels Zahlung oder in einem Anhange zu dem-
ſelben bemerken laſſen. Unterläßt er dies, ſo verliert er den Regreß ge
gen den Adreſſanten oder Honoraten und deren Nachmänner. Weiſt der
Jnhaber die von einem anderen Jntervenienten angebotene Ehrenzahlung
zurück, ſo verliert er den Regreß gegen die Nachmänner des Honoraten.

Artikel 63. Dem Ehrenzahler muß der Wechſel und der Proteſt
Mangels Zahlung gegen Erſtattung der Koſten ausgehändigt werden. Er
tritt durch die Ehrenzahlung in die Rechte des Jnhabers (Art. 50 und 52)
gegen den Honoraten deſſen Vormänner und den Acceptanten.

Artikel 64. Unter Mehreren, welche ſich zur Ehrenzahlung erbie-
ten, gebührt demjenigen der Vorzug durch deſſen Zahlung die meiſten
Wechſel Verpflichteten befreit werden. Ein Jntervenient, welcher zahlt,
obgleich aus dem Wechſel oder Proteſte erſichtlich iſt, daß ein Anderer,
dem er hiernach nachſtehen müßte den Wechſel einzulöſen bereit war, hat
keinen Regreß gegen diejenigen Jndoſſanten, welche durch Leiſtung der von
dem Anderen angebotenen Zahlung befreit worden wären.

Artikel 65. Der Ehren-Acceptant, welcher nicht zur Zahlungslei-
ſtung gelangt, weil der Bezogene oder ein anderer Jntervenient bezahlt
hat, iſt berechtigt, von dem Zahlenden eine Proviſion von Prozent zu
verlangen.

X. Vervielfältigung eines Wechſels.
1. Wechſel Duplikate.

Artikel 66. Der Ausſteller eines gezogenen Wechſels iſt verpflich-
tet, dem Remittenten auf Verlangen mehrere gleichlautende Exemplare
des Wechſels zu überliefern. Dieſelben müſſen im Kontexte als Prima,
Secunda, Tertia u. ſ. w. bezeichnet ſein, widrigenfalls jedes Exemplar
als ein für ſich beſtehender Wechſel (Sola Wechſel) erachtet wird. Auch
ein Jndoſſatar kann ein Duplikat des Wechſels verlangen. Er muß ſich
dieſerhalb an ſeinen unmittelbaren Vormann wenden, welcher wieder an
ſeinen Vormann zurückgehen muß, bis die Anforderung an den Ausſteller
gelangt. Jeder Jndoſſatar kann von ſeinem Vormanne verlangen, daß
die früheren Jndoſſamente auf dem Duplikate wiederholt werden.

Artikel 67. Jſt von mehreren ausgefertigten Exemplaren das eine
bezahlt ſo verlieren dadurch die anderen ihre Kraft. Jedoch bleiben aus
den übrigen Exemplaren verhaftet: 1) der Jndoſſant, welcher mehrere Exem
plare deſſelben Wechſels an verſchiedene Perſonen indoſſirt hat und alle
ſpäteren Jndoſſanten, deren Unterſchriften ſich auf den bei der Zahlung
nicht zurückgegebenen Exemplaren befinden, aus ihren Jndoſſamenten

hat, aus den Accepten auf den bei der Zahlung nicht zurückgegebenen
Exemplaren.

Artikel 68. Wer eines von mehreren Exemplaren eines Wechſels
zur Annahme verſandt hat, muß auf den übrigen Exemplaren bemerken,
bei wem das von ihm zur Annahme verſandte Exemplar anzutreffen iſt.
Das Unterlaſſen dieſer Bemerkung entzieht jedoch dem Wechſel nicht die
Wechſelkraft. Der Verwahrer des zum Accepte verſandten Exemplars iſt
verpflichtet, daſſelbe demjenigen auszuliefern, der ſich als Jndoſſatar
(Art. 36) oder auf andere Weiſe zur Empfangnahme legitimirt.

Artikel 69. Der Jnhaber eines Duplikats auf welchem angegeben
iſt, bei wem das zum Accepte verſandte Exemplar ſich befindet, kann Man
gels Annahme deſſelben den Regreß auf Sicherſtellung und Mangels Zah
lung den Regreß auf Zahlung nicht eher nehmen, als bis er durch Proteſt
hat feſtſtellen laſſen: 1) daß das zum Accepte verſandte Exemplar ihm
vom Verwahrer nicht verabfolgt worden iſt, und 2) daß auch auf das Du
plikat die Annahme oder die Zahlung nicht zu erlangen geweſen.

2. Wechſel-Kopieen.
Artikel 70. Wechſel Kopieen müſſen eine Abſchrift des Wechſels

und der darauf befindlichen Jndoſſamente und Vermerke enthalten und mit
der Erklärung bis hierher Abſchrift (Kopie) oder mit einer ähnlichen
Bezeichnung verſehen ſein. Jn der Kopie iſt zu bemerken, bei wem das
zur Annahme verſandte Original des Wechſels anzutreffen iſt. Das Un-
terlaſſen dieſes Vermerkes entzieht jedoch der indoſſirten Kopie nicht ihre
wechſelmäßige Kraft.

Artikel 71. Jedes auf einer Kopie befindliche Original Jndoſſa
ment verpflichtet den Jndoſſanten eben ſo, als wenn es aufſ einem
Original Wechſel ſtünde.

Artikel 72. Der Verwahrer des Originalwechſels iſt verpflichtet,
denſelben dem Beſitzer einer mit einem oder mehreren Original Jndoſſa
menten verſehenen Kopie auszuliefern, ſofern ſich derſelbe als Jndoſſatar
oder auf andere Weiſe zur Empfangnahme legitimirt. Wird der Origi-
nal Wechſel vom Verwahrer nicht ausgeliefert, ſo iſt der Jnhaber der
Wechſel Kopie nur nach Aufnahme des im Art. 69, Nr. 1 erwähnten
Proreſtes Regreß auf Sicherſtellung und nach Eintritt des in der Kopie
angegebenen Verfalltages Regreß auf Zahlung gegen diejenigen Jndoſſan
c nehmen berechtigt, deren Original Jndoſſamente auf der Kopie be
ſindlich ſind.

X. Abhanden gekommene Wechſel.
Artikel 73. Der Eigenthümer eines abhanden gekommenen Wech-

ſels kann die Amortiſation des Wechſels bei dem Gerichte des Zahlungs-
ortes beantragen. Nach Einleitung des Amortiſations- Verfahrens kann
derſelbe vom Acceptanten Zahlung fordern wenn er bis zur Amortiſation
des Wechſels Sicherheit beſtellt. Ohne eine ſolche Sicherheitsſtellung iſt
er nur die Depoſition der aus dem Accepte ſchuldigen Summe bei Gericht
oder bei einer andern zur Annahme von Depoſiten ermächtigten Behörde
oder Anſtalt zu fordern berechtigt.

Artikel 74. Der nach den Beſtimmungen des Art. 36 legitimirte
Beſitzer eines Wechſels kann nur dann zur Herausgabe deſſelben angehal
ten werden, wenn er den Wechſel in böſem Glauben erworben hat oder
ihm bei der Erwerbung des Wechſels eine grobe Fahrläſſigkeit zur Laſt fällt.

Xil. Falſche Wechſel.
Artikel 75. Auch wenn die Unterſchrift des Ausſtellers eines Wech-

ſels falſch oder verfälſcht iſt, behalten dennoch das echte Accept und die
echten Jndoſſamente die wechſelmäßige Wirkung.

Artikel 76. Aus einem mit einem falſchen oder verfälſchten Ac-
cepte oder Jndoſſamente verſehenen Wechſel bleiben ſämmtliche Jndoſſan-
ten und der Ausſteller, deren Unterſchriften echt ſind, wechſelmäßig ver-
pflichter.

XIII. Wechſel Verjährung.
Artikel 77. Der wechſelmäßige Anſpruch gegen den Acceptanten

verjährt in drei Jahren, vom Verfalltage des Wechſels an gerechnet.
Artikel 78. Die Regreß- Anſprüche des Jnhabers (Art. 50) gegen

den Ausſteller und die übrigen Vormänner verjähren: 1) in 3. Monaten,
wenn der Wechſel in Europa, mit Ausnahme yon Jsland und den Fa
röern, zahlbar war 2) in 6 Monaten, wenn der Wechſel in den Küſten
ländern von Aſien und Afrika längs des Mittelländiſchen und Schwarzen
Meeres, oder in den dazu gehörigen Jnſeln dieſer Meere zahlbar war
3) in 18 Monaten, wenn der Wechſel in einem andern außereuropäiſchen
Lande oder in Jsland oder den Faröern zahlbar war. Die Verjährung
beginnt gegen den Jnhaber mit dem Tage des erhobenen Proteſtes.

Artikel 79. Die Regreß- Anſprüche des Jndoſſanten (Art. 51) ge
gen den Ausſteller und die übrigen Vormänner verjahren: 1) in 3 Mo
naten, wenn der Regreßnehmer in Europa, mit Ausnahme von Jsland
und den Faröern, wohnt: 2) in 6 Monaten wenn der Regreßnehmer
in den Kuſtenländern von Aſien und Afrika längs des Mittellandiſchen
und Schwarzen Meeres, oder in den dazu gehörigen Jnſeln dieſer Meere
wohnt 3) in 18 Monaten, wenn der Regreßnehmer in einem andern au
ßereuropäiſchen Lande oder in Jsland oder den Faröern wohnt. Gegen

2) der Acceptant, welcher mehrere Exemplare deſſelben Wechſels acceptirt den Jndoſſanten läuft die Friſt, wenn er, ehe eine Wechſelklage gegen
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ihn angeſtellt worden gezahlt hat, vom Tage der Zahlung, in allen übri-
gen Fällen aber vom Tageg der ihm geſchehenen Behändigung der Klage
oder Ladung.

Artikel 80. Die Verjährung (Art. 77 79) wird nur durch Be
händigung der Klage unterbrochen, und nur in Beziehung auſ denjeni-
en, gegen welchen die Klage gerichtet iſt. Jedoch vertritt in dieſer
inſicht die von dem Verklagten geſchehene Streitverkündigung die

Stelle der Klage.
XIV. Klagerecht des Wechſelgläubigers.

Artikel 81. Die Wechſelmäßige Verpflichtung trifft den Ausſtel
ler, Acceptanten und Jndoſſanten des Wechſels, ſowie einen Jeden,
welcher den Wechſel, die Wechſel Kopie, das Accept oder das Jndoſſa
ment mitunterzeichnet hat, ſelbſt dann, wenn er ſich dabei nur als
Bürge (per aval) benannt hat. Die Verpflichtung dieſer Perſonen er-
ſtreckt ſich auf Alles, was der Wechſel Jnhaber wegen Nichterfüllung
der Wechſel Verbindlichkeit zu fordern hat. Der Wechſel Jnhaber
kann ſich wegen ſeiner ganzen Forderung an den Einzelnen halten es
ſteht in ſeiner Wahl, welchen Wechſel Verpflichteten er zuerſt in An-
ſpruch nehmen will.

Artikel 82. Der Wechſelſchuldner kann ſich nur ſolcher Einre-
den bedienen, welche aus dem Wechſelrechte ſelbſt hervorgehen oder
ihm unmittelbar gegen den jedesmaligen Kläger zuſtehen.

Artikel 83. Iſt die wechſelmaßige Verbindlichkeit des Ausſtellers
oder des Acceptanten durch Verjahrung oder dadurch daß die zur Er-
haltung des Wechſelrechts geſetzlich vorgeſchriebenen Handlungen verab-
ſäumt ſind, erloſchen, ſo bleiben dieſelben dem Jnhaber des Wechſels
nur ſo weit, als ſie ſich mit deſſen Schaden bereichern würden ver
pflichtet. Gegen die Jndoſſanten, deren wechſelmäßige Verbindlichkeit
erloſchen iſt, ſindet ein ſolcher Anſpruch nicht ſtatt.

XV. Ausländiſche Geſetzgebung.
Artikel 84. Die Fähigkeit eines Ausländers, wechſelmäßige

Verpflichtungen zu übernehmen wird nach den Geſetzen des Staates
beurtheilt, welchem derſelbe angehört. Jedoch wird ein nach den Ge-
ſetzen ſeines Vaterlandes nicht wechſelfähiger Ausländer durch Ueber-
nahme von Wechſel Verbindlichkeiten im Jnlande verpflichtet inſofern
er nach den Geſetzen des Jnlandes wechſelfähig iſt.

Artikel 85. Die weſentlichen Erforderniſſe eines im Auslande
ausgeſtellten Wechſels, ſo wie jeder anderen im Auslande ausgeſtellten
Wechſel Erklärung werden nach den Geſetzen des Ortes beurtheilt,
an welchem die Erklärung erfolgt iſt. Entſprechen jedoch die im Aus-
lande geſchehenen Wechſel Erklaärungen den Anforderungen des inländi-ſchen Geſebes, ſo kann daraus, daß ſie nach ausländiſchen Geſetzen

mangelhaft ſind, kein Einwand gegen die Rechtsverbindlichkeit der ſpä-
ter im Jnlande auf den Wechſel geſetzten Erklärungen entnommen
werden. Eben ſo haben Wechſel- Erklärungen, wodurch ſich ein Jn
länder einem anderen Jnländer im Auslande verpflichtet, Wechſelkraft,
wenn ſie auch nur den Anfordererungen der inländiſchen Geſetzgebung
entſprechen.

Artikel 86. Ueber die Form der mit einem Wechſel an einem
ausländiſchen Platze zur Ausübuug oder Erhaltung des Wechſelrechts
vorzunehmenden Handlungen entſcheidet das dort geltende Recht.

XVI. Proteſt.
Artikel 87. Jeder Proteſt muß durch einen Notar oder einen

Gerichts Beamten aufgenommen werden. Der Zuziehung von Zeugen
oder eines Protokollführers bedarf es dabei nicht.

Artikel 88. Der Proteſt muß enthalten: 1) eine wörtliche Ab-
ſchrift des Wechſels oder der Kopie und aller darauf befindlichen Jn-
doſſamente und Bemerkungen 2) den Namen oder die Firma der
Perſonen für welche und gegen welche der Proteſt erhoben wird 3)
das an die Perſon, gegen welche proteſtirt wird, geſtellte Begehren,
ihre Antwort oder die Bemerkung, daß ſie keine gegeben habe oder
nicht anzutreffen geweſen ſei 4) die Angabe des Orte s, ſo wie des

terſchrift des Notars oder des Gerichts Beamten welcher den Proteſt
aufgenommen hat, mit Beifügung des Amtsſiegels.

Artikel 89. Muß eine wechſelrechtliche Leiſtun
Perſonen verlangt werden, ſo iſt über die mehrfache
eine Proteſt Urkunde erforderlich.

Artikel 90. Die Notare und Gerichts Beamten ſind ſchuldig,
die von ihnen aufgenommenen Proteſte nach deren ganzen Jnhalte Tag

von mehreren
ufforderung nur

zutragen das von Blatt zu Blatt mit fortlaufenden Zahlen verſehen iſt.
XVII.

Wechſel-Verkehre vorkommende Handlungen.
Artikel 91. Die Präſentation zur Annahme oder Zahlung, die

Proteſt Erhebung die Abforderung eines Wechſel Duplikats, ſo wie

ng;Kalendertages, Monats und Jahres, an welchem die Aufforderung 55
(Nr. 3) geſchehen oder ohne Erfolg verſucht worden iſt 5) im Falle
einer Ehren Annahme oder einer Ehrenzahlung die Erwähnung, von die Art. 78 96 über die a
wem für wen und wie ſie angeboten und geleiſtet wird; 6) die Un rung, die

Ort und Zeit für die Präſentation und andere im

müſſen in deren Geſchäfts Lokal, und in Ermangelung eines ſolchen,
in deren Wohnung vorgenommen werden. An einem anderen Orte,
z. B. an der Börſe, kann dies nur mit beiderſeitigem Einverſtändniſſe
geſchehen. Daß das Geſchäfts-Lokal oder die Wohnung nicht zu ermit
teln ſei, iſt erſt dann als feſtgeſtellt anzunehmen, wenn auch eine die
ſerhalb bei der Polizei-Behörde des Orts geſchehene Nachfrage des No
tars oder des Gerichts Beamten fruchtlos geblieben iſt, welches im
Proteſte bemerkt werden muß.

Artikel 92. Verfällt der Wechſel an einem Sonntage oder all-
gemeinen Feiertage, ſo iſt der nächſte Werktag der Zahlungstag. Auch
die Herausgabe eines Wechſel Duplikats, die Erklärung über die An
nahme, ſo wie jede andere Handlung, können nur an einem Werktage
gefordert werden. Fällt der Zeitpunkt, in welchem die Vornahme ei-
ner der vorſtehenden Handlungen ſpäteſtens gefordert werden mußte,
auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, ſo muß dieſe Handlung
am nächſten Werktage gefordert werden. Dieſelbe Beſtimmung findet
auch auf die Proteſt Erhebung Anwendung.

Artikel 93. Beſtehen an einem Wechſelplatze allgemeine Zahl-
tage (Kaſſirtage), ſo vraucht die Zahlung eines zwiſchen den Zahlta-
gen fällig gewordenen Wechſels erſt am nächſten Zahltage geleiſtet zu
werden ſofern nicht der Wechſel auf Sicht lautet. Die im Artikel 41
für die Aufnahme des Proteſtes Mangels Zahlung beſtimmte Friſt darf
jedoch nicht überſchritten werden.

XVIII. Mangelhafte Unterſchriften.
Artikel 94. Wechſel- Erklärungen welche ſtatt des Namens

mit Kreuzen oder anderen Zeichen vollzogen ſind, haben nur dann,
Peke, ſer Zeichen gerichtlich oder notariell beglaubigt worden Wech-
elkraft.

Artikel 95. Wer eine Wechſel Erklärung als Bevollmächtigter
eines Anderen unterzeichnet, ohne dazu Vollmacht zu haben, haftet
perſönlich in gleicher Weiſe, wie der angebliche Machtgeber gehaftet
haben würde, wenn die Vollmacht ertheilt geweſen wäre. Daſſelbe
gilt von Vormündern und anderen Vertretern, welche mit Ueberſchrei-
tung ihrer Befugniſſe Wechſel Erklärungen ausſtellen.

Dritter Abſchnitt.
Von eigenen Wechſeln.

Artikel 96. Die weſentlichen Erforderniſſe eines eigenen (trocke-
zen) Wechſels ſind: 1) Die in den Wechſel ſelbſt aufzunehmende Be

zeichnung als Wechſel, oder, wenn der Wechſel in einer fremden Spra-
che ausgeſtellt iſt, ein jener Bezeichnung entſprechender Ausdruck in
der fremden Sprache; 2) die Angabe der zu zahlenden Geldſummelſ-
3) der Name der Perſon oder die Firma, an welche oder an deren
Ordre der Ausſteller Zahlung leiſten will; 4) die Beſtimmung der Zeit,
zu welcher gezahlt werden ſoll Art. 4. Nr. 4.); 5) die Unterſchrift des
Ausſtellers mit ſeinem Namen oder ſeiner Firma; 6) die Angabe des

Ortes, Monats Tages und Jahres der Ausſtellung.
Artikel 97. Der Ort der Ausſtellung gilt für den eigenen

Wechſel inſofern nicht ein beſonderer Zahlungsort angegeben iſt, als
Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Ausſtellers.

Artikel 98. Nachſtehende in dieſem Geſetze für gezogene Wech
ſel gegebene Vorſchriften gelten auch für eigene Wechſel: 1) Die Art.
5 und 7 über die Form des Wechſels; 2) die Art 9 17 über das Jn
doſſament; 3) die Art. 19 und 20 über die Präſentation der Wechſel
auf eine Zeit nach Sicht mit der Maßgabe, daß die Präſentation dem
Ausſteller geſchehen muß 4) der Art. 29 über den Sicherheits Re
greß mit der Maßgabe, daß derſelbe im Falle der Unſicherheit des
Ausſtellers ſtattfindet; 5) die Art. 30 40 uber die Zahlung und die
Befugniſſe zur Depoſition des fälligen Wechſelbetrages mit der Waß-
gabe, daß letztere durch den Ausſteller geſchehen kann 6) die Art.
41 und 42, ſo wie die Art. 45 55 uüber den Regreß Mangels Zah
lung gegen die Jndoſſanten; 7) die Art. 62 65 über die Ehrenzah-

8) die Art. 70 72 über die Kopieen 9) die Art 73 76 über
abhanden gekommene und falſche Wechſel mit der Maßgabe, daß im
Falle des Art. 73 die Zahlung durch den Ausſteller erfolgen muß; 10)

gemeinen Grundſätze der Wechſelverjäh
Verjährung der Regreß Anſprüche gegen die Jndoſſanten,

das Klagerecht des Wechſelgläubigers, die ausländiſchen Wechſelgeſetze,
den Proteſt den Ort und die Zeit für die Präſentation und andere

im Wechſelverkehr vorkommende Handlungen, ſo wie über mangelhafte
Unterſchriften.

Artikel 99. Eigene domizilirte Wechſel ſind dem Domizilianten
oder wenn ein ſolcher nicht benannt iſt, dem Ausſteller ſelbſt an dem

für Tag und nach Ordnung des Datums in ein beſonderes Regiſter ein jenigen Ort wohin der Wechſel domilizirt iſt, zur Zahlung zu prä
ſentiren und, wenn die Zahlung unterbleibt, dort zu proteſtiren. Wird
die rechtzeitige Proteſterhebung beim Domizilianten verabſäumt, ſo
geht dadurch der Wechſelmäßige Anſpruch gegen den Ausſteller und die
IJndoſſanten verloren.

Artikel 100. Der wechſelmäßige Anſpruch gegen den Ausſteller
eines eigenen Wechſels verjährt in drei Jahren vom Verfalltage des

alle ſonſtigen, bei einer beſtimmten Perſon vorzunehmenden Akte, Wechſels angerechnet.
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Der Wahlkampf. Das conſtitutionelle Bürgerblatt hat ganz recht, wenn es ſagt
Das conſtitutionelle Bürgerblatt, welches durch die Mittheilung von riß v Der wach W Retiſog nung der Verfaſſung des geſetz

s Wahlprogrammen aus Berlin Magdeburg und Halle den Leſern des rin aber irrt daſſelbe, wenn es meint, es liege ein Rechtsſtreit vor, über
Blattes gewiß einen großen r hat, leitet dieſe Mittheilung die Erklärung der Art. 60, 105, 106 und 112 der Verfaſſungsurkunde
durch einen z t 3 r r atte Hregrg An es ne Nicht über die Auslegung einzelner Artikel der Verfaſſung ſtreiten wir
en e cbeurf merſebur dere 26 M. voranlaft ſinde. Ueber mit unſern Gegnern, nicht über die Faſſung, die dieſem und anderen Artikeln
den Regierungsbezirk 9 r h d be künftig zu geben ſein dürfte, nicht einen Rechtsſtreit wollen wir mit undie Bemerkung, daß dieſes Programm ſich u gen kien Redensarten be ſern Gegnern führen denn was den Rechtspunkt anbetrifft, ſo ſtimme ich

re e wellten, e V Voweg, Den le Bewetutz don auf für mein. Perſon vollkommen mit dem überein, was ein anderes Mitglied

I 2 v Fr-8 Meh nur eine allgemeine Redensart iſt. des Comité's, Paſtor Fubel, im Bürgerblatt von 1848 Stück 35 ſagt, und
vielleicht findet ſich in unſerm Comité kein Mitglied, welches dem ComitéDen Streitpunkt bezeichnet der Artikel vollkommen richtig. Annahme für volksthümliche Waſe nicht darin beſtimmte ch C

oder Nichtannahme der unterm 5. Decbr. v J. erlaſſenen preußiſchen Ver daß die Acten des Miniſteriums am 5. Decbr. v. J. ſich nicht in Ueber
faſſung, das iſt die Frage, um die es ſich in dieſem Augenblicke vor Allem einſtimmung befinden mit der Geſetzgebung des Landes, d. h. mit den
handelt. Dieſe Frage, über welche, denke ich, das hieſige Wahlcomité ſich Märzverheißungen und den vom König ſanctionirten Beſchlüſſen des
deutlich und beſtimmt genug ausgeſprochen hat, iſt eben ſo deutlich und zweiten vereinigten Landtags.
beſtimmt in dem Programme des Comités zu Verlin für volksthümliche Das Comité für den Regierungsbezirk Merſeburg überläßt es einem
Wahlen vom 17. Decbr. v. J. (Nr. 1.) beantwortet, während das Pro Jeden, der ſich ihm anſchließt, über dieſe Rechtsfrage zu denken wie er
gramm des Wahlcomité's der vermittelnden Partei in Berlin vom 1. d. M. will. Uns erfüllt nur der Eine Gedanke:
(Nr. 4.) nur unſichere Schlüſſe darüber, wie daſſelbe über die An erken Die Wohlfahrt des Vaterlandes erfordert es, daß die ein-
nung der Verfaſſung denke, zuläßt, und die Programme des Wahlaus- mal gegebene Verfaſſung die wegen ihres freiſinnigen Jn-
ſchuſſes zu Magdeburg vom 1. d. M. Nr. 2.) und des Halliſchen Wahl halts von allen Klaſſen der Bevölkerung in allen Gauen
vereins (Nr. 3. über dieſe hochwichtige Frage ganz ſchweigen, dergeſtalt, unſeres preußiſchen Vaterlandes, ja über deſſen Grenzen
daß man ihre Stellung zur gegebenen Verfaſſung nur daraus ſchließen hinaus, mit Jubel begrüßt worden iſt, die das Volk theils
kann, daß beide Nach Nr. 1. des Couriers ſich dem Comité für volksthüm- ſtillſchweigend, theils durch ausdrückliche Erklärungen be
liche Wahlen in Berlin angeſchloſſen haben. reits anerkannt hat noch förmlich und feierlich anerkannt

Dieſes Wahlcomité nun, welches, wie der Magdeburger Ausſchuß ver- werden möge, von den Vertretern, welche die Nation nach
ſichert, grundſätzlich diejenigen Richtungen in ſich vereinigt, welche durch Berlin ſendet, von den Mitgliedern der beiden Kammern,
die Fractionen der Centren und der Linken in der aufgelöſten National- insbeſondere von den Mitgliedern der aus Urwahlen der
verſammlung vertreten waren, erklärt mit deutlichen Worten, daß ſein ganzen männlichen großjährigen Bevölkerung der Monarchie
ganzes Beſtreben dahin gerichtet ſei, die Wahl von Abgeordneten zu ver r re r Wir W dieſe An
mitteln, erkennung der Verfaſſung noch vor beendeter Reviſion derwelche die Verfaſſungsurkunde nicht als gültigen Rechtsboden für das ſelben eben deshalb für nothwendig, damit durch ſie die vorLand anerkennen würden ſondern in deren Verleihung nicht nur eine handenen Zweifel über ihre Gültigkeit gehoben werden, und

Revolution erblickten, ſondern auch nicht geneigt ſeien, dieſe Revolution damit dadurch dem Wahlcomité für volksthümliche Wahlen
als durch politiſche Nothwendigkeit, oder durch Rückſichten für das wahre in Berlin und allen, die ſich zu ihm halten, der Rechtsbo-
Wohl des Vaterlandes gerechtfertigt, nachträglich anzuerkennen, ſondern den entzogen werde, auf den ſie ſich ſtützen Und von dem
die entſchloſſen ſind die durch Verleihung der Verfaſſung erfolgte Um aus ſie das Land in neue Verwirrungen zu ſtürzen drohen.
wälzung mit allen ihnen zu Gebote ſtehenden Kräften wieder rückgängig e berg en n e ſich mit m re ihn zu reali-
zu machen. ſiren ſich beſtreben wollen, heißen wir als unſere Genoſſen von Herzengomité für volksthümliche Wahlen will uns ſonach zurückführen auf willkommen. Darum nehmen wir noch keinen Anſtoß an dem ProgrammLa Hereigha nageſtandpnnne, und unter den Druck der beklagenswerthen des hieſigen De en e Wenn Leich wir nicht alle ihm unbedingt bei

Unſicherheit über das, was in unſerm Varerlande Rechtens ſei. Wir ſollen treten. Jch z. B. bin mit den H. 3 und 4 deſſelben nicht einverſtanden,
noch eiumal alle die Erſchütterungen durchleben, die im vergangenen Jahre weil ich gegen das bloß ſuspenfiven Veto der Krone Bedenken habe, doch
unſer Preußen der Auflöſung entgegenzuführen drohten. Wir ſollen aber finde ich in dieſer geinungsperſchierenteit zwiſchen dem Wahlvereine und
mals unſere Vertretung Männern anvertrauen, die, wie die Mehrzahl der mir noch keinen Grund, deſſen Mitglieder als meine politiſchen Gegner
Mitglieder des linken Centrums, und alle Mitglieder der linken Seite es zu betrachten nd
über ſich gewinnen konnten, durch einen Beſchluß auf ſofortige Siſtirung di Ueber die Frage wegen des abſoluten oder bloß ſuspenſiven Veto ſin
der Steuerzahlung einen Bürgerkrieg heraufzubeſchwören, von dem wohl Se Mitglieder der beiden conſtitutionellen Vereine, denen r
nur Wenige unter ihnen unſchuldig genug ſein konnten, um zu glauben, von vorn herein ſters getheilter Meinung geweſen ſind aber dieſer

er werde unblutig enden, während alle mußten, n n S h rBürgerkrieg, wenn er ausgebrochen wäre, nicht blos das Mini- di ger e ſfen gelaſſen. KragenVeſturgt, ſonbern auch die Fortexiſtenz der Krone in die Mitglieder unſeres Wahlcomités, ſo viel ich weiß, getheilter Meinung.

Frage geſtellt haben würde. Bürgerkriege aber, in denen es ſich darum Solche untergeordnete Fragen kann eben ſo wenig wie irgend ein anderer
handelt, eine Krone entweder ganz zu vernichten, oder wenigſtens ihren Paſſus, in dem Programme des Wahlvereins eine Scheidewand
Glanz erlöſchen zu machen und ſie in der Meinung der Nation heradzu- zwiſchen ihn und dem Comité, dem ich angehöre. m rech
würdigen pflegen ſehr blutig zu ſein, und enden gewöhnlich mit Entſitt oder links, darin hat das Bürgerblatt vollkommen W che e
lichung der Nation, denn in ihm ſtehen zu einem Kampfe auf Tod und nicht ankommen, darauf kommt es namentlich in dieſem lugen icke nicht an.
Leben ſich gegenüber diejenigen deren Gefühle Ludwig Uhland ausſpricht, Der Anſtoß, den] das Wahlcomité und alle, die ſſich zu ihm halten,
wenn er iingt: an dem Wahlvereine nahm beſtand lediglich und ausſchließlich darin, daß

h der Wahlverein ſich an das Wahlcomité für volkthümliche Wahlen ange-Die Treue ſei des deutſchen Volkes Ruhm, ſchloſſen hatte alle aber, welche dieſem Comité ſich anſchließen, alſo
So hört ich ſagen, und ich glaub' es feſt, eſſen Wie Anerkennung de a be ich bineres deſſen Beſtrebungen gegen die Anerkennung der gegebenen Verfaſſung bil-Trotz allem, was ich bitteres erfuhr e ligen, müſſen wir als unſere Gegner, unſere politſchen Gegner, bekämpfen,

und die, welchen die Treue ein leerer Wahn, ein Wort iſt, welches nur unbeſchadet der perſönlichen Hochachtung, die man gegen Ehrenmänner
in Ammenmährchen noch vorkommen darf. einer entgegengeſetzten politiſchen Richtung am Wenigſten verläugnen darf,

Dieſem Comité nun für n u c h belenr W ſie i We ne und W en tn mitſung vom 5. v. M. nicht anerkannt wiſſen will von den Mitglie ern der er Wahlkampf iſt ausgebrochen, ſagt das Burgerblat4; i
beiden preußiſchen Kammern tritt das Comité, dem ich als Mitglied an t r rklä e 12. d.gehöre W Widerſacher entgegen, indem es darauf dringt, in Nr. n n ſen
daß nur ſolche Oeputirte gewählt werden M. (Nr. 1 des Cour.) und vom 5. d. M. Nr. 4 des Cour.), wonach

welche die Landesverfaſſung vom 5. v. M. als bindend anerkennen, und derſelbe ſich auf Grund des Programms vom 17. v. M., dem Wahlcomité
deren Abänderung nur auf dem Wege der Geſetzgebung für zuläſſig für volksthümlich Wahlen bereits angeſchloſſen hatte, ungenau, indem der

halten. Anſchluß noch nicht definitiv erfolgt war und nunmehr unterbleiben ſoll,Die Durchführung ſolcher Wahlen iſt dem Comité die Hauptſache, gleich weil der Wahlverein erſt aus der Anſprache des Comité Nr. II.) erſehen
wie das Berliner Comité für volksthümliche Wahlen es als ſeine aus hat, daß das Comité ſich wieder auf den Vereinbarungsſtandpunkt ſtellen
ſchließliche Tendenz in dem Programme vom 17. v. M. hinſtellt, Abge zu wollen ſchien, während uns Anderen dies ſchon nach dem Programm
ordnete gewählt zu ſehen vom 17. v. M., welches nichts weniger als zweideutig gefaßt iſt, unzwei-
welche die entgegengeſetzte Tendenz verfolgen. Efelhaft war. D. E.
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bedenklicher Leidenſchaftlichkeit ausgebrochen. Auch darin ſtimme ich dem
Bürgerblatt bei, daß nichts bedenklicher iſt in einem ſolchen Wahlkampfe,
als Leidenſchaftlichkeit. Möchten doch beide Theile ſich jedes leidenſchaft-
lichen Ausfalls gegen ihre Gegner enthalten! Aber mit Ernſt und Eifer
und Entſchiedenheit muß der Wahlkampf gekämpft werden. Was Jeder
auf dem Herzen hat, muß er rückhaltslos ausſprechen, und ſollte er ſich
dadurch auch Mißdeutungen zuziehen. Und ſo habe auch ich noch Eines
auf dem Herzen, was ich nicht zurück halten mag

Das Wahlcomité in Berlin für volksthümliche Wahlen vereint in ſich
nicht, wie der Wahlausſchuß in Magdeburg irrig annimmt die verſchie-
denen Richtungen welche durch die Fraction des Centren und der Linken
in der aufgelöſten National- Verſammlung vertreten waren es vertritt
ausſchließlich die linke Seite der Nationalverſammlung und denjenigen
Theil des linken Centrums, welcher den Steuerverweigerungsbeſchluſſe
beigetreten iſt. Was ich hier geſagt habe, iſt keine bloße Vorausſetzung.
Jn dem gedruckten Schreiben mit welchem die Unterzeichner des Pro-
gramms vom 1. Januar Nr. 4) mir daſſelbe überſandt haben, heißt es
wörtlich:

„„Nach der Auflöſung der Nationalverſammlung vereinigten ſich meh-
rere Mitglieder des ſ. g. Centrums zu dem Beſchluſſe durch Wahl eines
vorläufigen Comité, das ſich ſeiner Zeit durch andere gleichgeſinnte
Männer zu verſtärken haben würde, für ein ſpäter etwa gebotenes ge-
meinſames Handeln einen Mittelpunkt zu ſchaffen.

Es waren dies Mitglieder des Eentrums, welche am 9. Novbr. ge-
gen die einſeitig ausgeſprochene Verlegung und Vertagung ſo viel Wi-
derſtand zu leiſten ſich verpflichtet hielten als es ohne Revolutionirung
des Landes zugleich erlaubt und geboten ſchien, welche dagegen an dem
Beſchluſſe vom 15. Novbr. wegen der Steuerverweigerung nicht nur
nicht Theil genommen, ſondern auch vorher fortgeſetzt ſich bemüht hat-
ten, denſelben als einen geſetzlich nicht gerechtfertigten unpolitiſchen und
unpatriotiſchen Schritt zu hiudern.“

Jm weiteren Verfolg des Schrebens heißt es dann iſt das Comité nach
langen Zögern gegenwärtig ins Leben getreten um neben den beiden ſchon
beſtehenden Comités zu wirken.

Wir ſehen alſo die Abgeordneten, welche obſchon ſie an den Sitzun-
gen der vertagten Nationalverſammlung nach dem 9. Novbr. Theil nah-
menh, es dennoch ablehnten, bei der Steuerverweigerung ſich zu betheili-
gen, alſo der größte Theil der Fraction, die ſich im Hotel des Ruſſie
verſammete, zu welcher auch der Abgeordnete des Saalkreiſes, Seydel,
gehörte, will von dem Comité für volksthümliche Wahlen nichts wiſſen,
tritt vielmehr durch Bildung eines ſelbſtſtändigen Comité gegen daſſelbe
in die Schranken und beklagt in ſeinem oben ſchon gedachten Schreiben
vom 11. d. M. die ſehr bedauerliche Miſelliance zwiſchen dem gemäßigteren
Element des linken Centrums und der äußerſten entſchiedenen anti con
ſtitutionellen Linken.

Der Hintergrund, welchen das Comité für volksthümliche Wahlen
in der aufgelöſten Nationalverſammlung hat beſteht daher nicht aus den
Mitgliedern der Linken und der verſchiedenen Centren, ſondern ausſchließ-
lich aus den Mitgliedern der Verſammlung welche den Steuer-
verweigerungsbeſchluſſe beigetreten ſind, wer ſich alſo die-
ſem Comité anſchließt, der läuft Gefahr, für dieſe Fraction der National-
verſammlung und für ſolche, die deren Geſinnungen und Anſichten theilen,
wahrſcheinlich wider Willen zu wirken.

Deshalb, Jhr meine Mitbürger, die Jhr ſolchen Beſtrebungen nicht
zugethan ſeid, warne ich vor jeder Verbindung mit dieſem Comité, wel-
ches für volksthümliche Wahlen zu wirken erklärt, aber wahrlich keine
Wahlen herbeiführen wird, die Euren Wünſchen und Anſichten entſpre
chen, obgleich Jhr gewiß alle mit uns keine andern Wahlen wollt, als
ſolche die auf Volksfreund fallen, alſo volksthümlich ſind denn nicht der
Name, den das Comité ſich beilegt, iſt entſcheidend, auf ſeine Beſtrebun-
gen kommt es an, dieſe aber gehen nicht auf das, was dem Volke nützt,
ſondern auf das, was ihm ſchadet, und ſind deshalb volksfeindlich.

Halle, d. 1t. Januar 1849. v. Baſſewitz.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jch bringe hiermit zur öffentlichen Kenntniß der Kreis-
bewohner, daß ich die geprüften und feſtgeſtellten Urwahlerliſten
für die 1ſte Kammer den Ortsbehörden und Ortsſchulzen heute
mit der Auflage habe wieder zugehen laſſen, ſolche vorſchrifts-
mäßig zu publiziren und innerhalb der nachſten 5 Tage nach
der Bekanntmachung in den Städten auf dem Rathhauſe und
in den Dorfern in der Schulzenwohnung zu Jedermanns Ein-
ſicht auszulegen, mit der beſondern Aufforderung, daß etwaige
Einwendungen dagegen langſtens bis zum 20. ſchriftlich unter

Angabe der Gruünde, reſp. unter Beifügung der Beweismittey
bei mir unmittelbar angebracht werden müßten.

Jch bemerke, daß die Duplikate der fraglichen Liſten in
meinem Büreau liegen und daher auch hier eingeſehen werden
können, und mache noch beſonders darauf aufmerkſam, daß die
Einwendungen gegen dieſe Liſten ſowohl die ſein koönnen,

daß Jemand darin mit Unrecht ubergangen,
als

daß Jemand vielleicht darin aufgenommen iſt, der nicht be
rechtigt erſcheint, Urwahler für die erſte Kammer zu ſein,
weil er weder 20 Sgr. Klaſſenſteuer monatlich zahlt, noch
den vorgeſchriebenen Grundbeſitz, oder ein jährliches Einkom-
men von 500 Thlr. hat.

Reklamationen, die ſpäter als bis zu obigem Termin bei mir
angebracht werden müſſen unberuckſichtigt bleiben.

Halle, am 11. Jan. 1849.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

u

Bekanntmachung.
Behufs der Wahl der Wahlmanner von denen die Abge-

ordneten der zweiten Kammer der preußiſchen Nationalverſamm-
lung zu wahlen ſein werden, ſteht

am 22. d. Mts. Vormittags 9 Uhr
Termin in allen ländlichen und ſtädtiſchen Bezirken des Saal
kreiſes an, zu welchem ich hierdurch alle diejenigen einlade, welche
nach Art. 67. der Verfaſſungsurkunde für den preußiſchen Staat
vom 5. v. Mts. und Art. 2. des Wahlgeſetzes fur die zweite
preußiſche Kammer wahlberechtigt, auch in die Urwahlerliſten
aufgenommen ſind.

Vor dem Beginne der Wahl wird Jeder der Herren Wahl-
commiſſarien Einen Protokollfuührer und mehrere Stimmzahler
aus der Mitte der anweſenden Wahler ernennen, demnächſt
aber die Wahl durch geſtempelte Stimmzettel vornehmen auf
welche jeder Urwähler den Namen deſſen zu ſchreiben hat den
er zum Wahlmann beſtimmt.

Urwahler, welche nicht ſchreiben können, dürfen ihre Stimm-
zettel nur durch den Protokollführer ſchreiben laſſen.

Nach vollendeter Einſammlung der Stimmzettel durch die
Stimmzahler können ſpater erſcheinende Wahler an dieſer Ab
ſtimmung nicht mehr Theil nehmen, ſind jedoch von den nach
ihrem Erſcheinen beginnenden Abſtimmungen nicht ausgeſchloſſen.

Eine Nachweiſung über die Wahlbezirke in den Landge-
meiden des Saalkreiſes, die Wahllokale und die Wahlcommiſ-
ſarien folgt nach.

Halle, am 13. Jan. 1849.
Der Landrath des Saalkreiſes,

v. Baſſewitz.
Nachweiſung

über die Wahlbezirke im Saalkreiſe.
1) Bezirk Löbnitz a/L., Wuhlcommiſſarius: Schulze Pitſchke,

Wahllokal: Schenke daſelbſt. 1 Wahlmann.
2) Bezirk Unterpeißen, Wahlcomm.: Schulze Marth; Wahllo-

kal: Damm'ſche Gaſthof daſ. 1 Wahlm.
3) Bezirk Bebitz und Trebitz bei C., Wahlcomm.: Schulze

De Wahllokal Stemmlerſche Schenke in Trebitz 1
4) Bezirk Lebendorf Wahlcomm.: Schulze Senf; Wahllokal:

Kunzeſche Schenke daſ. 1 Wahlm.
5) Bezirk Beeſedau und Cuſtrena, Wahlcomm. Schulze

Faulwaſſer; Wahllokal: Schenke in Beeſedau. 2 Wahlm.
6) Bezirk Beeſenlaublingen und Poplitz, Wahlcomm. Ober

amtmann Dietz e; Wahllokal: Schmidtſche Schenke in Beeſen
laublingen. 3 Wahlm.

7) Bezirk Mucrena, Wahlcomm.: Schulze Ermeſch; Wahllo
kal: Fehrhof daſ. 1 Wahlm.

8) Bezirk Trebnitz, Wahlcomm.: Paſtor Friedrich; Wahllokal:
Schule daſ. 2 Wahlm.

5
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9) Bezirk Rothenburg Wahlcomm.: Hütten-Jnſpektor Eggert

Wahilokal: Sanderſche Schenke daſ. 4 Wahlm.
10) Bezirk Dobis, Wahlcomm.: Schulze Conrad Wohllokal:

Schenke daſ. 1 Wahlm.
11) Bezirk Dößel, Wahlcomm.: Schulze Peter Wahllokal:

Schenke daſ. 1 Wahlm.
12) Bezirk Neutz, Deutlehen, Lettewitz, Görbitz und Bei-

derſee, Wahlcomm.: Schulze Schladebach in Beiderſee;
Wahllokal: Gaſthof in Neu tz. 3 Wahlm.

13) Bezirk Gimmritz und Raunitz, Wahlcomm.: Schulze We-
ſche in Raunitz: Wahllokal: Schule in Gimmritz. 1 Wahlm.

14) Bezirk Mücheln und Döblitz, Wahlcomm. Kreisamtmann
Rudloff; Wahllokal: Schenke zu Döblitz. 1 Wahlm.

15) Bezirk Friedrichsſchwerz Wahlcomm. Schulze Fiſcher;
Wahllokal: Schule daſ. 1 Wahlm.

16) Bezirk Brachwitz Wahlcomm. Schulze Tarlatt; Wahllo
kal: Weberſche Schenke daſ. 1 Wahlm.

17) Bezirk Morl Wahlcomm. Schulze Hohmann; Wahllokal
Gaſthof daſ. 1 Wahlm.

18) Bezirk Möderau und Wallwitz, Wahlcomm. Schulze
Barth in Wallwitz Wahllokal: Schenke in Möderau. 1
Wahlm.

19) Bezirk Sylbitz und Trebitz a P., Wahlcomm.: Schulze
Rudloff; Wahllokal: Schenke in Sylbitz. 1 Wahlm.

20) Bezirk Naundorf, Wahlcomm.: Schulze Kaiſer Wahllo-
kal: Naumann'ſcher Gaſthof daſ. 1 Wahlm.

21) Bezirk Merbitz und Prieſter, Wahlcomm.: Herr von Kro-
ſi We Wahllokal: Gaſthof zum Sperling. 1 Wahlm.

22) Bezirk Domnitz, Dornitz und Dalena Wahlcomm.: Schulze
W in Domnitz Wahllokal: Gaſthof in Domnittz. 3

ahlm.
23) Bezirk Golbitz und Garſena, Wahlcomm.: Schulze Brüt-

ting in Garſena Wahllokal: Thiemann'ſche Schenke in Golbitz.
1 Wahlm.

24) Bezirk Kirchetlau und Mitteletlau, Wahlkommiſſ.: Schulze
Pfeifer in Kirchetlau; Wahllocal: Schenke daſ. 1 Wahlm.

25) Bezirk Hochetlau, Wahlcom.: Schulze Dönitz, Wahllocal:
Schenke daſ. 1 Wahlm.

26) Bezirk Schlettau und Sieglitz, Wahlcomm. Schulze Sper-
ling in Schlettau Wahllokal: Schenke daſ. 2 Wahlm.

27) Bezirk Wieskau, Wahlcomm.: Amtsrath Braumann, Wahl
lokal: Gaſthof daſ. 1 Wahlm.

28) Bezirk Kroſigk und Kaltenmark, Wahlcomm. Referendar
Neubaur in Kroſigk; Wahllokal: Kirche daſ. 2 Wahlm.

29) Bezirk Petersberg, Wahlcomm.: Amtmann Wagner z Wahl
lokal: Wendeſche Schenke daſ. 1 Wahlm.

30) Bezirk Nehlitz, Wahlcomm.: Schulze Wittmannz Wahl-
lokal: Rothe Haus daſ. 1 Wahlm.

31) Bezirk Dachritz mit Merkewitz, Weſtewitz und Fröß-
nitz, Wahlcomm.: Schulze Schladebach; Wahllokal: Gaſthof
in Weſtewitz, 1 Wahlm.

32) Bezirk Teicha, Räthern, Löbnitz, Lehndorf und Groitſch,
Wahlcomm. Schulze Hädicke in Teicha; Wahllokal: Schenke
daſ. 2 Wahlm.

33) Bezirk Sennewitz und Gutenberg Wahlcomm.: Lieutenant
v. Schlegell Wahllokal: Großmann'ſche Schenke in Gutenberg
3 Wahlm.

34) Bezirk Seeben Wahlcomm. Schulze Thiele daſ. Wahllokal
Müllerſche Schenke daſ. 1 Wahlm.

35) Bezirk Trotha Wahlcomm. Schulze Lehmann; Wahllokal
Preiß'ſche Schenke daſ. 2 Wahlm.

36) Bezirk Giebichenſtein, Wahlcomm.: Direktor v. Boſſe;
Wahllokal: Weitraube daſ. 6 Wahlm.

37) Bezirk Cröllwitz und Vorw. Gimmritz, Wahlcomm. Ke
ferſtein; Wahllokal: Bergſchenke in Cröllwitz. 2 Wahlm.

38) Bezirk Lettin, Wahlcomm.: Schulze Reinicke: Wahllokal
Schnabel'ſche Gaſthof daſ. 2 Wahlm.

39) Bezirk Schiepzig, Wahlcomm. Schulze Föllner; Wahllokal:
Dorenberg'ſche Schenke. 1 Wahlm.

40) Bezirk Lieskau, Wahlcomm.: Schulze Teichmann; Wahl
lokal: Schule daſ. 1 Wahlm.

41) Bezirk Dölau, Wahlcomm. Schulze Ritzſchke; Wahllokal:
Thufius'che Schenke daſ. 2 Wahlm.

42) Bezirk Nietleben, Wahlcomm. Schichtmeiſter Wernicke,
Wahllokal: Müller'ſche Gaſthof daſ. 4 Wahlm.

43) Bezirk Zſcherben, Wahlcomm. Schulze Gneiſt: Wahllokal:
Schöllner'ſche Gaſthof daſ. 1 Wahlm.

44) Bezirk Diemitz, Freienfelde und Böllberg iWahlcomm.
Schulze Naumann in Böllbergz Wahllokal: Gaſthof Prinz
Carl zu Halle. 2 Wahlm.

45) Berzirk Wörmlitz Wahlcomm.: Amtmann Rudloff; Wahl
lokal: Schenke daſ. 1 Wahlm.

46) Bezirk Beeſen Ammendorf und Planena, Wahlcomm.:
Paſtor Hoffbauer; Wahllokal: Krahl'ſche Gaſthof in Ammen-
dorf. 4 Wahlm.

47) Berzirk Radewell und Burg i/A., Wahlcomm. Schulze
Menz; Wahllokal: Schenke in Radewell. 1 Wahlm.

48) Bezirk Döllnitz neu und Oſendorf, Wahlcomm.: Schulze
Groebel; Wahllokal: Schulzeſche Schenke in Döllnitz neu.
2 Wahlm.

49) Bezirk Döllnitz alt, Wahlcomm. Rittergutsbeſitzer Gödicke;
Wahllokal Schaaf'ſche Gaſthof daſ. 2 Wahlm.

50) Bezirk Lochau, Weſenitz und Pritſchöna, Wahlcomm.
Schulze Schuhmann in Lochau; Wahllokal: Pöhler'ſche Gaſthof in
Lochau. 2 Wahlm.

51) Bezirk Großkugel, Wahlcomm. Schulze Rackwitz; Wahl
lokal: Kund'ſche Gaſthof daſ. 1 Wahlm.

52) Bezirk Gottenz, Wahkcomm. Schulze Gärtner; Wahllokal
Schulzenwohnung daſ. 1 Wahlm.

53) Bezirk Schwoitſch, Gröbers und Bennewitz, Wahlcomm.
Schulze Nietſchmann in Gröbers Wahllokal: Eiſenbahnreſtauration
daſ. 2, Wahlm.

54) Bezirk Osmünde und Benndorf, Wahlcomm. Schulze Gü
ſt el in Osmünde Wahllokal: Gärtnerſche Schenke daſ. 2 Wahlm.

55) Bezirk Dieskau, Wahlcomm.: von Hoffmann; Wahilokal
Schaafſche Gaſthof daf. 2 Wahlm.

56) Bezirk Bruckdorf, Canena und Zwintſchöna, Wahlcomm.
Amtmann Stahlſchmidt in Canena Wahllokal: Gaſthof zu Bruck
dorf. 2 Wahlm.

57) Bezirk Büſchdorf, Wahlcomm. Schulze Fränzel; Wahllokal?
Schmidtſche Gaſthof in Capellenende. 1 Wahlm.

58) Bezirk Schönnewitz und Kleinkugel, Wahlcomm. Schulze
Mähnert in Schönnewitz; Wahllokal: Schenke in Kleinkugel.
1 Wahlm.

59) Bezirk Burg bei Reideburg Wahlcomm.: Schulze Kitzingz
Wahllokal Gaſthof „zur Nachtigall.“ 1 Wahlm.

60) Bezirk Reideburg mit Crondorf, Sagisdorf und Ca-
pallenende, Wahlcomm. General Major v. Werder; Wahllokal
Schmidtſche Gaſthof in Capellenende. 3 Wahlm.

61) Bezirk Zöberitz, Stichelsdorf Peiſſen und Rabatz, Wahl
comm. Schulze Hennig in Zöberitz; Wahllokal: Gaſthof „zur grü-
nen Tanne“ bei Zöberitz. 2 Wahlm.

62) Bezirk Braſchwitz und Plößnitz, Wahlcomm. Gutsbeſitzer
Baumgarten in Plößnitz Wahllokal: Mühlhaaſeſche Schenke in
Plößnitz. 1 Wahlm.

63) Bezirk Hohenthum, Wahlcomm. Amtmann Knauer daſ.
Wahllokal Weberſche Gaſthof. 1 Wahlm.

64) Bezirk Roſenfeld Wahlcomm. Schulze Tornau Wahllokal
Geißlerſche Gaſthof daſ. 1 Wahlm.

65) Bezirk Niemberg und Spickendorf, Wahlcomm.: Schulze
Reuter in Niemberg Wahllokal: Reuterſcher Gaſthof daſ. 2 Wahlm.

66) Bezirk Dammendorf, Wahlcomm.: Lieutenant Rudolphi;z
Wahllokal Lehmannſche Schenke daſ. 1 Wahlm.

67) Bezirk Schwerz, Wahlcomm.: Amtmann Bock daſ.; Wahllokal
Bärſche Schenke daſ. 1 Wahlm.

68) Bezirk Brachſtedt, Wurp, Hohen und Eismannsdorf.
Wahlcomm. Schulze Creutzmann in Eismannsdorf; Wahllokal:
Laitenbergerſche Gaſthof in Brachſtedt. 4 Wahlm.

69) Bezirk Oppin, Harsdorf, Jnwenden und Pranitz, Wahl
comm. Landrath v. Beurmannz Wahllokal Buſch'ſche Gaſthof in
Oppin. 3 Wahlm.

70) Bezirk Tornau, Ober und Untermaſchwitz, Wahlcomm.
Schulze Reuter in Tornau Wahllokal: Schenke in Tornau
1 Wahlm.

71) Bezirk Mötzlich, Wahlcomm.: Schulze Sſchönbrodt daſ.
Wahllokal: Schenke daſ. 1 Wahlm.

Jm Falle der Verhinderung ſind die Herren Wahlcommiſſare auctori
ſirt, ihre Stellvertreter ſelbſt zu beſtimmen.

Heute, Dienstag den 16. Januar,
Verſammlung der Singakademieim Saale des Kronprinzen Abends Punkt 6 Uhr.

Geübt wird: Der Elias, Oratorium von Mendelsſohn.
Der Vorſtand des Muſik-Vereins.
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Die Herren Fürſtenberg und Runge geben einen

Nothſchrei aus dem Wahlverein von ſich, und zahlen auf,
was ſie in politiſchen Dingen Alles erkennen und wollen.
Sie ſuchen ihr Heil darin, Männer der Mitte zu wahlen
und glauben, daß gerade dieſe Manner im Stande ſeien, ge
gen beide Extreme muthig Front zu machen. Jrren Sie ſich
nicht, ſolche Mittelburſche ſind, wo es darauf ankommt, mit
Muth dem Feinde die offene Stirn zu bieten, unentſchieden
und lau, d. h. weder kalt noch warm, weder ſchwarz noch weiß.
Wir aber müſſen Maänner haben von unbeugſamen Willen,
Männer, die mehr und Anderes zu thun wiſſen, als Verbru
derungsfeſte zu feiern und Sicherheits-Ausſchüſſe zu bilden.
Maänner müſſen wir haben, die es tief fuhlen und erkennen,
welche überaus große Wohlthat dem preußiſchen Volke durch
die verliehene, ſelbſt dem ehrlichen Republikaner genügende, frei

Thaten sagen mehr als Worte.
Der hiesige neue Wahlverein (Fuhse Burmeister) hat

sich von dem Berliner Comité für volksthümliche Wahlen los-
gesagt, weil dieses die Verfassung vom 5. Dechr. micht an-
zuerkennen seheine; er will also seinen eignen Weg gehn.
Welche Richtung dieser aber nehmen werde, kann Jeder
daraus erkennen, dass diejenigen Männer, welche die erste
Bekanntmachung des Wahlvereins unterschrieben haben, von
dem Demokraten Verein auf dem Magdeburger Bahnhofe am
Sonntag d. 7. fast sämmtlich als seine Candidaten zu Wahl-
männern erwählt worden sind nur bei Herrn Burmeister
hat man dies „nicht für vöthig erachtet, weil er ja schon
Vorsitzender des Wahlvereins sei!“
en

(Eingesandt.)
ſinnigſte Verfaſſung geworden iſt. Ja Männer müſſen wir ha-
ben, die ſich eben ſo ſehr berufen fuühlen, das Gegebene im
Weſentlichen zu erhalten, als im unwandelbaren Gefühle innig

Schutze deſſelben erforderlich iſt.

Damit Sie nun aber, meine

In der Beilage

ist es zu bedauern,

zu Nr. 10 des Couriers findet sich die
Ansprache eines freisinnigen Mannes“ an die Bewohner des
Saalkreises, welche ganz vortrefflich die Gesichtspunkte zu-

sammenstellt und ins rechte Licht setzt, die jeder gute Preusse.e 5ſter Dankbarkeit fur das erhabene Haus Hohenzollern auch ent er es mit seinem Vaterlande won meint
ſchieden dahin zu wirken, daß der Krone von ihren unverau jen Wahlgeschätt ins Ange assen Rat.
ßerlichen Rechten nicht ein Titelchen gekurzt, daß dieſelbe viel renden Wanhlgeschat s Auge 2u las
mehr überall gekräftigt und zu der Macht und Vollkommenheit
erhoben werde, wie es eines großen Volkes würdig und zum

bei dem bevorste-
Um so mehr

dass dieser Aufsatz, dessen Beachtung
allen Wählern wiederholt empfohlen werden darf, am Ende
des zweiten Hauptpunkts, vielleicht unabsichtlich, eine Rang-
ordnung unter EKhrenmännern, wie die dort genannten Dr.

Herren, mit Jhrer Erklä- Eckstein, Wucherer, Jacob, Keferstein u. s. w. aufzustellen
rung bei einem großen Publikum nicht zwiſchen Thur und An scheint, welche der zuerst Angeführte gewiss am wenigsten
gel ſtehen bleiben, wäre es wuünſchenswerth, zu wiſſen,
Sie noch ferner unter dem Burmeiſter'ſchen Bahnhofs

ob zugeben dürfte, da schon sein Berufsleben ihm bisher unmög-
programm lich machen musste, sich vor Allen den in zweiter Reihe

als Mitglieder paradiren wollen, oder ſich ganz davon losge- Genannten an Ehrenhaftigkeit, Tüchtigkeit und Kraft sicht-
ſagt haben. Louis Haaſe, Faärbermeiſter. bar hervorzuthun.

Verkauf der Königl. Braunkoh-
lengrube Glückauf bei Völpke.
Die bisher fur Rechnung des Konigli-

chen Fiskus betriebene, im landraäthlichen
Kreiſe Neuhaldensleben belegene Braun
kohlengrube Gluckauf bei Völpke mit dem
Rechte der ausſchließlichen Kohlenfoörde-
rung auf einem Felde von einer Fund-
grube und 1200 Maaßen, ſoll

den 10. Februar 1849 Vormittags
11 Uhr

im Lokale des unterzeichneten Bergamts
öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft
werden.

Kaufluſtige werden dazu mit dem Be-
merken eingeladen, daß ſich die vorgeſetzte
Behörde Miniſterium für Handel, Ge-
werbe und offentliche Arbeiten die Ge-
nehmigung des Zuſchlags vorbehalten hat
und daß bis zu dem Eingange derſelben
die drei Meiſtbietenden an ihre Gebote ge
bunden ſind. Die ſpeziellen Verkaufsbe-
dingungen, ſo wie eine Beſchreibung der
Grube nebſt Landzeichnung und tabellari-
ſche Zuſammenſtellung der Kaufbetriebs-
Reſultate aus den Jahren 1843 bis 1847
ſind von heute ab in der Regiſtratur des
unterzeichneten Bergamts einzuſehen, reſp.
daſelbſt gegen Kopialien in Abſchrift zu
erhalten.

Halberſtadt, den 3. Januar 1849.

Verkaufs Anzeige.
Jn Folge hohen Auftrags Konigl.

Hochlöbl. Regierung zu Merſeburg ſoll
das dem Königl. Domainen Fiscus als
Grundherrn zuſtehende Mitbaurecht, und
das aus dieſem Rechte von dem Domai-
nen Fiscus im Wege der Verleihung zu
erwerbende Bergwerks Eigenthum von 61
Kuxen der von dem Oeconom Herrn Wie-
bach hieſelbſt gemutheten, ohnweit des
Dorfes Friedeburg auf einer Amtsbreite
gelegenen Eiſenſteinzeche mit einer Fund-
grube und 279 Maaßen geviertes Feld
zum offentlichen Verkauf geſtellt werden.

Königl. DomainenAmts wegen iſt hie
zu Termin

auf Mittwoch, den 31. Januar 1849,
Vormittags 10 Uhr

angeſetzt und werden Kaufliebhaber gela-
den, in dieſem Termine in der hieſigen
Dom-Amts- Expedition zu erſcheinen, wo
dann nach geſchehener Bekanntmachung
der Bedingungen, welche auch vor dem
Termine hier eingeſehen werden konnen,
mit der Licitation verfahren, und dem Meiſt
bietenden, vorbehältlich höherer Genehmi
gung, der Zuſchlag ertheilt werden wird.

Friedeburg, d. 27. December 1848.
Königl. Domainen-Amt.

L. Zimmermann.

nnnnr«—2 S S mannHolz Auction.
Donnerstag den 18. Januar d. J.

Vormittags 10 Uhr
ſollen im Buſche zu Seeben

a) 28 Stück Ellern von 1“ 2“ bis
3“ am Stamm ſtark,

11 Stuück Ruüſtern von 1“ 6“ bis
3“ am Stamm ſtark,

3 Stück Pappeln von 1“ 6“ bis
3“, 6“ am Stamm ſtark,

2 Stück Linden von 1“ und 2“
am Stamm ſtark,

1 Stück Platane von 1“ 6“ am
Stamm ſtark,

ſämmtlich gerodet;
b) 9 Haufen eichene, rüſterne, birkene

und lindene Nutzſtücken
c) 67 Schock dergl. Abraum,

38 Unterholz,
öffentlich meiſtbietend unter den im Ter-
min bekannt zu machenden Bedingungen
verauctionirt werden.

Amt Giebichenſtein, d. 9. Jan. 1849.
H. Bartels.

Bokanntmachung.
Ein mit guten Zeugniſſen verſehener

ruſtiger Mann, der mit Gewehren und
Pferden gut umzugehen weiß, findet ſo-
fort als herrſchaftlicher Waldaufſeher ein
Unterkommen. Frankirte Offerten K. W.

Täglich warme Faſten- und Schaum- bezeichnet,
bräzeln große Ulrichsſtraße Nr. 31.Königl. Mag grgiſches Berg- befördert die Expedition des

mt. Couriers.
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Verkauf von beſten Stück- und Nuß- Es wird gegen Ende Marz ein Logis
von 6 bis 7 heizbaren Zimmern, 4 KamSteinkohlen. mern, nebſt Küche, Speiſekammer und

Jm Beſitz einer ſtarken Partie beſter Stück- und Nuß-Steinkohlen einer Stube fur die Bedienung geſucht,
verkaufe ich davon taglich ſowohl im Einzelnen pro Tonne oder auch Partieenweiſe
zu den billigſten Preiſen.

F. W. Trübe,Halle, am 2. Januar 1849.
Klausthor-Vorſtadt Nr. 2178,

neben dem Furſtenthal.
22

Ioötel de Prusse.
Freitag den 19. Januar auf Verlangen

Maskerade. Näheres beſagen die An-
ſchlagezettel.

Maskenanzuge u. Dominos mit allem Zubehoör ſind zur Zeit im Lokale zu haben

Mit-Vewohner des Saalkreiſes!
Sind wir noch ſo ſehr der Bevormundung benoöthigt, daß Artikel, wie der in

der Beilage zu Nr. 10 des Couriers, uberſchrieben An die Bewohner des
Saalkreiſes Beachtung verdienen? Ein Artikel, der unſere Nationalitat und
Sprache in den Staub ziehen will und der Andersgläubige verläumdet, wie in ad 1;
der verdachtigt, ohne gerecht zu ſein, wie in ad 2; der endlich ad 3 ihm entgegen
ſtehende politiſche Anſichten ſchmäht und anklagt? Jch glaube es nicht. Wei-
ſen wir daher derartige Anmaßungen mit Verachtung zurück und vertrauen wir dem
ungekünſtelten Verſtande, der geſunden Einſicht unſrer Mitbewohner des Kreiſes bei
den Wahlen.

Jeder Einzelne auch von uns weiß als Preuße und Deutſcher, daß nur Eh-
renmänner, Ehrenmäanner in Gedanke, Wort und That, der Ehre wuüürdig, zu
Wahlmannern reſp. zu Abgeordneten gewählt zu werden.

Ehre und Achtung jeder politiſchen Meinung! A. E. Lehmann.

Serpentin-Wärmsteine
Auswahl Chriſtian Kind am Domplatze.mpfiehlt in größter

eeeeeeeeeeeeeeeenmeens

Ein vor hieſigem Klausthor belegenes, Höchſt vortheilhaftes Anerbieten.
gut eingerichtetes MaterialwaarenGeſchaft Ein Geſchaft, auf welches die jetzigen
ſoll unter vortheilhaften Bedingungen ver Zeitereigniſſe keinen Einfluß haben, beab-
kauft werden, und ſind bei genügender ſichtigt, mehrere Agenten anzunehmen.
Sicherheit zur Uebernahme beſondere Geld Denſelben werden ſo gute Proviſionen be
mittel nicht noöthig. willigt, daß ſie ſelbſt in kleinen Or-

Nahere Auskunft wird große Ulrichs- ten bei Thatigkeit anſtandig davon le
ſtraße Nr. 40 ertheilt. ben kounnen. Die Agentur, welche be
r quem als Nebengeſchaft gefuhrt werdenkann eignet ſich ſowohl fur Geſchaftsleute

als auch fur Profeſſioniſten. Anmeldun-

D

Ganz billig zu verkaufen:
ein einfacher Schlitten,
ein einfaches Schellengeläute,

Magdeburger Straße Nr. 3. Chiffre D. H. J. poste restante Biben
stoohk in Sachſen.

Landwirthſchafterinnen und Ladende Ein BuchdruckerGehülfe, welcher cor-
moiſells, Jungfern, Ware ad an rect zu ſetzen, zugleich auch gut zu drucken
dere in jedes Fach paſſen e Madchen e verſteht und anerkannt ordnungsliebend
pfiehlt jetzt ſo wie auch zum K u iſt, findet ſogleich eine Anſtellung in der
Frau Fleckinger, gr. Klausſtr. Nr. Zee ſchen Buchdruckerei in San-

r n gerhauſen.Große Voden,
nicht weit vom Getreidemarkte gelegen, Zu Oſtern ſteht die Souterrain- Woh
nebſt drei Kellern, ſind ſogleich zu ver nung nebſt Laden im Hauſe alter Markt
miethen zu erfragen Leipzigerſtr. Nr. 320. Nr. 700 zu vermiethen.

einem Garten.

gen erbittet man ſich franco unter der

wo moöglich an der Promenade oder in
der Naähe derſelben in einem Hauſe mit

Offerten werden angenom
men bis zum 15. März bei Mr. Duns
ſcomb, kleine Steinſtraße Nr. 213.

Halle, den 14. Januar 1849.
Sehr delikate Jenger Knackwurſtchen

à St. 1 beiG. Goldſchmidt.
Ruſſiſchen und Hamburger Caviar,

Rhein und Weſerlachs, große Lunebur-
ger Neunaugen und große Stralſunder
Bratheringe bei

G. Goldſchmidt.
Braunſchweiger und Gothaer Serve-

latwurſt, Zungen- und Knoblauchswurſt

bei G. Goldſchmidt.
Ein mit guten Atteſten verſehener Gart-

ner findet zum ſten April d. J. Stellung
auf dem Kammergute Schonwerda bei
Artern.

Schneehauben,
womit man auf leichte Art Rebhuhner
fangen kann, ſind zu haben bei Fr.
Schlüter, gr. Steinſtraße Nr. 86.

Ein geſchickter Goldarbeiter- Gehuülfe
ſucht, wenn auch nur zur Beſchaftigung,
eine Stelle. Adreſſe zu erfahren in der
Expedition des Couriers.

Ein fettes Schwein ſteht zum Verkauf
große Klausſtraße Nr. 868.
crrrrrrrrueTZD2z-S

Ziegelmeiſtergeſuch.
Auf der neuen Ziegelei und Kalkbren-

nerei in der Stadt Mühlberg a. d. Elbe
wird ein derartiger Ziegelmeiſter, welcher
2 300 Caution ſtellen und den 1.
April antreten kann, unter annehmbaren
Bedingungen geſucht. Näheres ertheilt
der Oekonom Ttaritz in Teutſchen-
thal bei Halle.
)[7*7FD] T

Jn einer freundlichen Apo-
theke des Reg.-Bezirks Erfurt
wird ein mit den erforderlichen
Kenntniſſen ausgeſtatteter bra-
ver und gebildeter Jüngling un-
ter annehmbaren Bedingungen
von jetzt bis Oſtern d. J. in die
Lehre geſucht. Näheres auf
frankirte Offerten sign. B. T.

Schotenſtroh liegt zum Verkauf beim
Oekonom Lehmann, Nr. 1634.
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Halleſche ZuckerſiedereiCompagnie.
Gemäß dem neuen Statut der Geſellſchaft werden deren Actionaire

auf Freitag den 2. Februar Nachmittags 2 Uhr
zu der gewöhnlichen GeneralVerſammlung im Lokal der Siederei hierdurch
eingeladen.

Halle, den 14. Januar 1849. Die Direction.
Auflage 60060.

Das beliebteſte und beſte der in Berlin erſcheinenden Witzblätter

S Kladderadatſch, S
Organ von und für Bummler.

Humoriſtiſch-ſatyriſches Wochenblatt mit 200 JUluſtr. jährlich
erſcheint auch fur 1849 regelmäßig wochentlich, und zwar in größerem Format, auf
beſſerem Papier und mit noch brillanteren Jlluſtrationen.

Der Preis pro Quartal von 13 Nummern bleibt unverändert 17
und nehmen alle Buchhandlungen, ſo wie die Königl. Poſtämter
Beſtellungen darauf an.

Von dem ſo eben vollendeten Jahrgang 1848 (36 Nummern) ſind noch etwa
100 Exemplare vorraäthig, welche in elegantem Umſchlag gebunden eompl.
12 A abgelaſſen werden.

Die Verlagsbuchhandlung
A. Hofmann Comp. in Berlin.

Probenummern werden ausgegeben und Abonnenten angenom-
men in der Kümmelſchen Verlags- u. Sort.-Buchh. in Halle und bei
A. Loſſier in Cönnern.

Aechtes Schwarz-Wild, beſtehend Auetions- Anzeige.
aus mehreren Friſchlingen, und auch Dienstag den 23. d. M. und folgende
Damm Wild iſt angekommen kleine Ul Tage ſollen im Gaſthofe zu Rollsdorf
richsſtraße Nr. 1020. eine Maſſe Gegenſtände, als: 4 Stück

Brau Bottiche zu 30 60 Tonnen, 2
Zu herabgeſetzten Preiſen Stück Kühlſchiffe zu 20 30 Tonnen Ge

empfiehlt die Buchhandlung von halt, Lager und Transport-Gefäß, eineH. J. Schmidt, Malztrommel, eine Hobel- u. Drehbank,
(Firma: Lippert und Schmidt) ſo wie verſchiedenes Boöttcher Handwerks

in Halle,Dr. E. F. Petri, Handbuch der fur Müller oder Boöttcher; ferner Gaſt
Fremdwörier. 2 Bde. 9te Aufl. Dres wirthſchaftsUtenſilien, als: Tafeln, Ti
den 1845. gr. 8. (Ladenpreis 2 ſche, Stühle, Bäanke, Schranke, Betten,
20 à 1 10 A. Glas und Porzellain, Küchen und Wirth

Pouillet-Müller, Lehrbuch der Phy ſchafts Gerathe, ein großer kupferner Keſ
ſik und Meteorologie. 2te Auflage. ſel, Kleidungsſtücke c., meiſtbietend ver
2 Bde. Mit 1200 Holzſchnitten und kauft werden, und wird mit den Brau
2 col. Tafeln. Braunſchweig 1844 Gerathſchaften der Anfang gemacht.
1845. gr. 8. (Ladenpreis 6 25

à 4 V 10 J.

Köhne,

Ranniſche Straße Nr. 497: zeug, 3 Stück ſtarke trockene eichene Schaäfte

Jn Nr. 417 iſt das obere Logis von
2 Stuben, Kammer, Kochſtube, Kuüche

und Zubehör anderweit zu vermiethen und
Oſtern oder Johanni zu beziehen.

Mein Etabliſſement als Zimmermeiſter
und Privat- Baumeiſter bierſelbſt beehre
ich mich einem geehrten Publikum mit dem
Bemerken ergebenſt anzuzeigen, daß ſich
meine Wohnung vorläufig noch im elter-
lichen Hauſe, große Steinſtraße Nr. 1545,
befindet.

Halle, d. 13. Januar 1849.
Herrmann Wagner.

T EZDJ

Jm Verlage von Eduard Trewendt
in Breslau ſinderſchienen u. in allen Buch
handlungen zu haben in Halle bei An-
ton, Graäger, Knapp, Muühlmann,

in der Schwetſchke'ſchen Sort.-Buchh.
(Pfeffer), in Erfurt bei Gebhardi,
Korner, Muüller, Otto, in Nord
hauſen bei Büchting, Föörſtemann,

in Wittenberg bei Koöl-
ling und Zimmermann:
Crouſaz, A. v., Handbuch der Bran-

denburg- Preußiſchen Geſchichte, von der
älteſten bis auf die neueſte Zeit. Jn
Verbindung mit verſchiedenen, beſon-
ders geographiſchen allgemein geſchicht-
lichen und militäriſchen Erläuterungen.
Zu Lekture, Schul- und Selbſtunter-
richt. gr. 8. 1847. broſch. 1 10

Geſchichte der Befreiungskriege
18613, 14 und 15, nebſt einer Ue-
berſicht der geſchichtlichen Ereigniſſe der
Jahre 1789 1813, in wie weit dieſe
auf die Befreiungskriege Bezug haben
und dieſelben erläutern. Von Robert
Bürkner und H. Grieben. Mit
13 Portraits und einer Ueberſichtskarte
von Deutſchland und den angrenzenden
Landern. 2 Bde. 8. (47 Bog.) broſch.
(Ladenpreis 2 Herabgeſetz-
ter Preis nur 22 l

Am 3. d. M. iſt mir ein n Familien Nachrichten.
Der Vorrath vorſtehender Werke iſt jedoch Blauſchimmel mit ſchwarzen Flecken, zu
nicht mehr bedeutend, weshalb ich bitte, gelaufen.

Briefe und Gelder erwarte ich franco.

Ein Oekonomie-Verwalter, der bereits
auf einigen Gutern zur Zufriedenheit ſei
ner Prinzipale conditionirte, und S
wohl der inneren als außeren WirthſchaftWenig gewidmet hat, zu Oſtern die- beſonders gut ins Haus zu ſchlachten eignen.

ſes Jahres eine anderweitige Stellung renNähere Auskunft wird Herr Kaufmann Kalk- Verkauf.
Alle Tage iſt Mehlkalk und Dünger-Stange vor dem Klausthor hier zu er

Aſche zu haben bei dem Maurermeiſtertheilen die Gute haben. en bei dHalle, den 15. Januar 1849. Steinkopff in Loöbejün.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Der Eigenthümer wird erſucht,
gef. Beſtellungen beſchleunigen zu wollen. denſelben gegen Erſtattung der Koſten bin

Todes- Anzeige.
Geſtern Abend S Uhr entſchlief ſanft

nen acht Tagen abzuholen bei und ruhig nach kurzen Leiden meine treue
Chr. Belger in Seeben. und liebe Frau und ſorgſame Mutter,

r Friederike Meiſe geborne Poötſch, inGroße Brauhausgaſſe Nr. 348 ſtehen einem Alter von 53 Jahren 2 Monaten,
zwei fette Schweine zum Verkauf, die ſich zu einem beſſern Sein. Dieſes allen hie-

ſigen und auswärtigen Freunden und Ver-
wandten ſtatt beſonderer Meldung zur
Nachricht und bitten um ſtilles Beileid

Halle, d. 15. Januar 1849.
F. Meiſe, nebſt 5 Kindern und

Schwiegerſohn.
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